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2007 war für den schienengüterverkehr ein überaus erfolg-
reiches Jahr. Die Logistik  und mit ihr der schienengüterverkehr 
sind in europa ein Wachstumsmotor. Die renaissance der 
schiene ist insbesondere auf den zunehmenden Wettbewerb 
durch die Liberalisierung des europäischen schienengüterver-
kehrs und das wachsende globale Frachtaufkommen zurück-
zuführen. entscheidender Faktor für das comeback der schiene ist 
aber auch das gestiegene Umweltbewusstsein beim internatio-
nalen Gütertransport mit den klaren Pluspunkten der schiene 
in diesem bereich. 

im Jahr 2007 transportierten die bahnen auf deutschen 
schienen laut statistischem bundesamt 361,1 Millionen ton-
nen und damit 4,3 Prozent mehr Güter als im Vorjahr. Die 
Güterverkehrsleistung stieg auf 114,6 Mrd. tkm und lag damit 
um 7,1 Prozent über dem Vorjahr. Doch die schiene könnte 
noch stärker zulegen, wenn die Fahrzeug- und infrastruktur-
engpässe rascher behoben und die vielfältigen betrieblich-tech-
nischen und rechtlich-wirtschaftlichen rahmenbedingungen in 
europa zügiger vereinfacht und harmonisiert werden würden. 

hier setzt insbesondere die arbeit der VPi an. in 2007 war  
unsere Verbandsarbeit wieder durch vielfältige themenschwer-
punkte gekennzeichnet: 

• Per 1. Juli 2006 hat sich die eisenbahnlandschaft mit dem  
 inkrafttreten des cOtiF 1999 grundlegend verändert. so  
 müssen z.b. Privatgüterwagen nicht mehr bei einer bahn  
 „eingestellt“ werden – wobei die einstellungsverträge mit  
 der railion Deutschland aG allerdings erst am 30. Juni 2007  
 endeten. Für die P-Wagen-einsteller, die dem allgemeinen  
 Verwendungsvertrag (aVV) beigetreten sind – und dies sind  
 nahezu alle – regelt nun allein der aVV die Verwendung der  
 Güterwagen, sofern diese von einem ebenfalls dem aVV  
 beigetretenen eisenbahnverkehrsunternehmen transpor- 
 tiert werden. Der begriff „einsteller“ gehört somit der Ver- 
 gangenheit an. stattdessen haben wir es jetzt mit unab-  
 hängigen haltern privater eisenbahngüterwagen zu tun.  
 Die VPi hat auf ihrer Mitgliederversammlung im Juni 2007  
 beschlossen, dennoch in ihrem Vereinsnamen am begriff  
 des Privatgüterwagens festzuhalten. Gemeint ist damit der  

 Güterwagen eines halters, dessen unternehmerischer schwer- 
 punkt nicht der betrieb einer eisenbahn ist. Die satzung der   
 VPi wurde durch beschluss der Mitgliederversammlung an   
 das neue eisenbahnrechtliche Umfeld angepasst.

•  Zum 31. Januar 2007 sind die technischen spezifikationen  
 für die interoperabilität von Güterwagen (tsi Güterwagen)  
 in Kraft getreten. Zeitgleich fand auch die tsi Lärm anwen- 
 dung. Die tsi gelten jedoch grundsätzlich nur für neue  
 Fahrzeuge. sie sind künftig die technische Grundlage einer   
 öffentlich-rechtlichen inbetriebnahmegenehmigung für  
 Güterwagen.  
 entsprechend den Vorgaben der tsi Lärm werden neue  
 Güterwagen mit Verbundstoffbremssohlen (K-sohlen) aus- 
 gerüstet. Derzeit steht eine entscheidung über die Um- 
 rüstung vorhandener Wagen noch aus. Die VPi empfiehlt  
 dringend, die entwicklung der sogenannten LL-sohle durch  
 öffentliche Fördermittel voranzutreiben. Die Umrüstung  
 der Güterwagen mit LL-sohlen würde nach schätzungen  
 von Fachleuten nur einen bruchteil der für eine Umrüstung  
 mit K-sohlen erforderlichen Kosten verursachen.

•  Das bundesverkehrsministerium hat am 5. Juli 2007 die  
 „Verordnung über die interoperabilität des transeuropä- 
 ischen eisenbahnsystems (teiV)“ erlassen. sie setzt die 
  geänderten europäischen richtlinien über die sicherheit 
  und die interoperabilität des eisenbahnwesens in deut-  
 sches recht um. Zugleich ersetzt die teiV die bisher ge- 
 trennten Verordnungen für den hochgeschwindigkeitsver-  
 kehr und den konventionellen Verkehr im eisenbahnwesen. 

•  Mit beendigung der einstellungsverträge bei der railion  
 per 30.06.2007 sind die Wagenhalter nicht mehr verpflich- 
 tet, das instandhaltungsregelwerk der railion anzuwenden.  
 Deshalb hat sich die VPi entschlossen, auf der Grundlage  
 des in Jahrzehnten von VPi und railion gemeinsam ent- 
 wickelten instandhaltungsregelwerks einen eigenen in- 
 standhaltungsleitfaden für unabhängige Wagenhalter zu  
 erarbeiten. Dieser wurde im Juni 2007 fertig gestellt und  
 steht den Mitgliedern der VPi bereits in einer 2. erwei- 
 terten und überarbeiteten  ausgabe zur Verfügung.

•  Da die halter von Güterwagen für die instandhaltung ihrer  
 Wagen verantwortlich sind, sollten sie ihre Wagen nur in  
 fachtechnisch begutachteten und freigegebenen Werkstät- 
 ten instand setzen lassen. eine spezielle öffentlich-recht- 
 liche Zulassung von Fahrzeuginstandhaltungswerken gibt  
 es bislang jedoch weder in Deutschland noch in europa.  
 eine arbeitsgruppe der europäischen eisenbahn-agentur  
 (era) ist derzeit dabei, einen detaillierten Vorschlag für  
 eine einheitliche europäische Zertifizierung auszuarbeiten.  
 Dies wird allerdings noch einige Zeit in anspruch nehmen.  
 Für die Übergangsphase haben sich die VPi und railion  
 darauf verständigt, reparaturwerke gemeinsam auf der  
 Grundlage des VPi-instandhaltungsleitfadens zu begutachten  
 und freizugeben. so kann ein einheitlicher Mindeststandard  
 gewährleistet werden.

Wie dieser Überblick über das abgelaufene Jahr zeigt, wer- 
den insbesondere die technischen themen und Fragestel-
lungen des eisenbahnwesens im neuen Umfeld immer zahl- 
reicher und komplexer. Durch die einstellung eines technischen 
Koordinators wird ab Mitte dieses Jahres die arbeit in diesem 
bereich gestärkt werden. Um außerdem die effizienz der 
technischen Kommission der VPi zu erhöhen, wurde diese in 
2007 neu strukturiert. somit sehen wir uns bei den strategisch 
wichtigen Fragestellungen rund um die technischen aspekte 
des eisenbahnwesens für die Zukunft gut gerüstet.

Zu beginn des Jahres 2007 hat die VPi zudem diverse Maß-
nahmen gestartet, um die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes 
weiter zu forcieren. so haben wir unser corporate Design 
überarbeitet und das Logo unseres Vereinsnamens neu ge-
staltet sowie einen entsprechenden VPi-informationsflyer 
erarbeitet. im september ging zudem unsere Website online. 
Unter www.vpihamburg.de informieren wir detailliert über 
die Ziele und aktivitäten der VPi sowie über unsere vielfäl-
tige Gremienarbeit. Wir bieten mit unserem internet-auftritt 
unseren Mitgliedern, aber auch der breiten Öffentlichkeit eine 
umfassende informations- und Kommunikationsplattform.

Mit der Öffnung des europäischen schienengüterverkehrs 
nimmt die Komplexität und bedeutung der nationalen und 

internationalen Verbandsarbeit weiter zu. Dies machte auch 
der UiP-Kongress am 21. september 2007 in cannes deutlich, 
auf dem vor über 200 teilnehmern über aktuelle technische, 
rechtliche, betriebliche und wirtschaftliche themen des 
schienengüterverkehrs referiert und diskutiert wurde. Unsere 
gemeinsamen erfolge spiegeln sich in der europaweiten 
renaissance der schiene wider. Dennoch gibt es weiterhin 
eine Vielzahl von themen, die einer Lösung bedürfen, um 
die Wettbewerbsfähigkeit des Verkehrsträgers schiene auch 
langfristig zu sichern. hier liegen wichtige aufgabenfelder für 
die VPi und auf internationaler ebene für die UiP, die sich ak-
tuell mit ihrer ausrichtung und struktur ebenfalls der neuen 
eisenbahnwelt anpasst. Wir sehen nach wie vor vielfältigen 
handlungsbedarf und werden daher auch zukünftig nicht in 
unseren anstrengungen nachlassen.  

 

 Jürgen hüllen, Vorsitzender der VPi

Vorwort
>>
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Die VPi-Mitglieder, die Privatgüterwagen vermieten oder 
im speditionsgeschäft anbieten, verzeichneten im berichts-
jahr durchweg eine gute bis sehr gute auslastung ihrer Wag- 
gonflotten. Die starke Nachfrage führte zu einer Verknap-
pung des rollmaterials, was sich auch auf das Preisniveau 
auswirkte. Die Wagenanbieter konnten – anders als in der 
Vergangenheit – die gestiegenen Kosten für instandhaltung, 
handling und Neubau von Fahrzeugen teilweise an ihre Kun-
den weitergeben.

Die beschäftigung der Mineralölkesselwagen bewegte 
sich auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Die spezifischen 
Ursachen liegen hier in der starken auslastung der raffi-

nerien – nicht zuletzt wegen des zunehmenden bedarfs an 
sogenannten bioprodukten – und den daraus resultierenden 
gestiegenen transporterfordernissen.

Die Nachfrage nach Chemiekesselwagen war insgesamt 
zufriedenstellend. Neue Fahrzeuge kommen jedoch nach wie 
vor nur nach konkretem Kundenauftrag in den Markt. Für 
Vorratsbauten fehlt nach einschätzung der Vermietgesell-
schaften die deutliche Perspektive für nachhaltiges Wachstum 
in der chemischen industrie. Zum teil können Neubauanfra-
gen wegen der stark gestiegenen Neubaupreise in Verbindung 

mit den neuen tsi-Zulassungsregularien und geringen stück-
zahlen nicht realisiert werden.

bei den Druckgaskesselwagen zeigte sich ein ähnliches 
bild wie bei den Mineralölwagen. Die Nachfrage lag kontinu-
ierlich über dem angebot an Fahrzeugen. steigende Kosten 
ergeben sich aus den verschärften Gefahrgutvorschriften, die 
erhebliche Umbauinvestitionen für den einbau von energie-

verzehrelementen („crashpuffer“) erfordern.  

Die pneumatisch entleerbaren Schüttgutwagen waren 
ebenfalls gut ausgelastet. in diesem segment gibt es inten-
sive bemühungen privater eisenbahnverkehrsunternehmen, 
Verkehre auf die schiene zu bringen. 

Die schienentransportleistung für trockengüter nahm vor 
allem in den schlüsselbranchen Papier und Zellstoff, automo-
bile, Konsumgüter und Landmaschinen erheblich zu. entspre-
chend gut war die auslastung der gedeckten Güterwagen 
und der Autotransportwagen. bei Flachwagen konnte das 
Niveau des Vorjahres gehalten werden. 

Zwar führte der streik bei der Deutschen bahn vorüberge-
hend zu einem reduzierten transportangebot auf der schiene. 
Die auswirkungen konnten aber unter anderem durch ver-
stärkte anstrengungen von Wettbewerbsbahnen in Grenzen 
gehalten werden.

entwicklung des deutschen schienengüterverkehrs
>>

seit dem 1. Juli 2007 gibt es wegen der neuen Gesetzeslage und der beendigung der einstellungsverträge keine bei 
railion Deutschland eingestellten Privatgüterwagen mehr. Damit entfallen auch die bisherigen statistischen angaben über 
Privatgüterwagen. Die nachfolgenden angaben beruhen auf den Zahlen des statistischen bundesamtes und betreffen den 
gesamten Schienengüterverkehr in Deutschland.

2.1.1   transportmenge 

2.1.2   transportleistung

2.1.3   Durchschnittliche beförderungsweite
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Grenzüberschreitender 
                         Verkehr: 134,8 Mio. t

Grenzüberschreitender 
 Verkehr: 128,2 Mio. t
insgesamt: 346,1 Mio. t

insgesamt: 361,1 Mio. t
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am 30.04.2008 zählte die VPi insgesamt 99 Mitglieder (Vorjahr: 92), wobei neun Zugängen  zwei abgänge gegenüberstanden.

Zugänge abgänge   

Mosolf automotive railway Gmbh (Mar) armita Nederland b.V. 

Franz Kaminski augsburg Gmbh saint-Gobain isover austria aG (Verkauf der Wagen)

Nuclear cargo + service Gmbh

aPriXON information services Gmbh

atir-raiL

stahlberg roensch Gmbh & co. KG

ZeLOs s.r.o.

MÀV Vasjármü Kft.

Neuss-Düsseldorfer häfen Gmbh & co. KG

Umfirmierungen/Übertragungen der Mitgliedschaft

alt neu

hOYer Gmbh  cotac europe Gmbh

infraLeuna infrastruktur und service Gmbh infraLeuna Gmbh

raG service Gmbh eVONiK services Gmbh

henkel KGaa henkel aG & co. KGaa

ein Verzeichnis der Mitglieder, stand: 30.04.2008, finden sie auf seite 34. 

  Wagengattung
Wagenzahl 01.01.2008             Differenz 

2008/2007

Kesselwagen 34.122 (70%) 35.713 (68%) +1.591

davon:                                              

Mineralölwagen 11.577 (24%) 12.559 (24%) +982

Druckgaswagen 8.854 (18%) 9.289 (18%) +435

Chemiewagen 10.331 (21%) 10.161 (19%) -170

Schüttgutwagen mit Druckluftentladung 2.879 (6%) 2.892 (5,5%) +13

Sonstige Kesselwagen 481 (1%) 812 (1,5%) +331

Sonstige Güterwagen 14.953 (30%) 16.415 (32%) +1.462

davon:                                       

Autotransportwagen 841 (2%) 918 (2%) +77

Gedeckte Güterwagen 9.909 (20%) 9.852 (19%) -57

Flachwagen 2.528 (5%) 2.613 (5%) +85

Schüttgutwagen mit Schwerkraftentladung 519 (1%) 1.525 (3%) +1.006

andere Güterwagen 1.156 (2%) 1.507 (3%) +351

Gesamt: 49.075 (100%) 52.128 (100%) +3.053

Unterteilung nach Achsen:

Wagen mit 2 und 3 Achsen 4.550 (9%) 4.077 (8%) -473

Wagen mit 4 und mehr Achsen 44.525 (91%) 48.051 (92%) +3.526

3.1 Mitgliederbewegung

3 3
<<
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  3.2 Wagenpark der Mitglieder

Wagenzahl 01.01.2007
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am 26./27. März 2008 hat herr Franko sievers von der eVONiK services Gmbh im auftrag des beirates die Kassenprüfung 
für das Geschäftsjahr 2007 durchgeführt.  Der Prüfungsbericht bestätigt die Ordnungsmäßigkeit der buchführung und der 
Jahresrechnung 2007. 

Der Überschuss resultiert in erster Linie aus dem ausbleiben der eingeplanten Kosten für den technischen Koordinator, der 
erst im Jahr 2008 eingestellt werden konnte, sowie aus steuererstattungen.

Finanzen 2007 in Euro

1. Finanzielle Mittel 2007 01.01.2007 (Anfangsbestand)  31.12.2007 (Endbestand) Ergebnis 2007

Bankkonten und Kasse: 255.379,87 317.230,14

 - HypoVereinsbank -Girokonto- 251.268,90 311.512,21

 - Postbank -Girokonto- 3.824,62 5.644,38

 - Kasse 286,35 73,55

Sonstige Forderungen: 3.869,23 21.951,39

 - Forderung auf Steuererstattung 13.583,43

 - Debitoren 4.485,50

 - Mietkautionssparbuch 3.869,23 3.882,46

abzüglich Verbindlichkeiten: -45.213,11 -1.854,25

Mittelbestand, gesamt 214.035,99 337.327,28 123.291,29

2. Einnahmen 2007

VPI-Mitgliedsbeiträge 548.450,63

Zinserträge 13.303,63

Steuererstattungen 27.014,93

VPI-Veranstaltungen 54.540,00

VPI-Instandhaltungsleitfaden 27.800,00

VTÜG-Büropauschale 21.000,00

Sonstige Einnahmen 158,36

Gesamteinnahmen: 692.267,55

3. Ausgaben 2007

Personalkosten 237.939,56

Mitgliedsbeiträge (UIP, DIN etc.) 176.933,00

Werbung/Repräsentationskosten 33.270,58

Bürokosten 30.448,81

Sitzungskosten 13.510,14

Reisekosten 9.362,92

Rechts- und Steuerberatungskosten 6.476,90

VPI-Veranstaltungen 43.204,17

VPI-Instandhaltungsleitfaden 17.830,18

Gesamtausgaben: 568.976,26

Überschuss 2007 123.291,29

beirat

 Mitglieder:

 Jürgen hüllen, Vorsitzender*)     
 VtG aktiengesellschaft, hamburg
  

 hermann-Josef Fortmann, stellvertr. Vorsitzender*)  
 eVONiK services Gmbh, Marl 
  
 Johannes Mansbart, stellvertr. Vorsitzender*)   
 GatX rail Germany Gmbh, hamburg 
  
 Josef Motz, stellvertr. Vorsitzender*) 
 tOtaL Deutschland Gmbh, berlin
  
 Dieter bauer 
 chemion Logistik Gmbh, Dormagen
  
 Jörg becker       
 Deutsche bP aktiengesellschaft, bochum
  

 Dr. bernhard heyder      
 basF se, Ludwigshafen
  

 Matthias Knüpling      
 VtG aktiengesellschaft, hamburg
  

 Ulrich swertz      
 OrV On rail Gesellschaft für Vermietung und   
 Verwaltung von eisenbahnwaggons mbh, Moers
  

 Martin van Veen
 shell Deutschland Oil Gmbh, hamburg

 burkhard Welther
 clariant Produkte (Deutschland) Gmbh, Frankfurt/Main
  

 rainer Zechendorf                                                            *) 
 traNsWaGGON Gmbh, hamburg  

 Ständige Gäste:

 Wolf D. Gehrmann
 internationale  Privatgüterwagen-Union (UiP), brüssel 

 andrea heid 
 Verband der chemischen industrie e.V. (Vci),
 Frankfurt/Main

 Gerhard sasse
 Mineralölwirtschaftsverband e.V. (MWV),  hamburg

 Joachim Wirtgen                                                                 
 Vorsitzender der technischen Kommission der VPi

technische Kommission

 Mitglieder:      

 Joachim Wirtgen, Vorsitzender    
 VtG aktiengesellschaft, hamburg
  
 Karsten elstner      
 Franz Kaminski Waggonbau Gmbh, hameln
  
 Jochen hahne     
 traNsWaGGON Gmbh, hamburg
  
 rainer Kogelheide      
 GatX rail Germany Gmbh, hamburg
  

 irmhild saabel
 WascOsa aG, Zug (schweiz) 
  

 holger schmiers
 basF se, Ludwigshafen

   

Geschäftsstelle      

 henning traumann, Geschäftsführer 
 Nicola hilgeland, Mitarbeiterin

 Maria Worm, Mitarbeiterin

 schauenburgerstr. 52, 20095 hamburg   
 telefon: 040 / 450 50 86     
 telefax: 040 / 450 50 90     
 e-Mail: mail@vpihamburg.de     
 homepage: www.vpihamburg.de

*) Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses    

3 3
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aktivitäten des Verbandes
>>

beendigung der einstellungsverträge mit railion

am 30. Juni 2007 endeten alle einstellungsverträge mit 
railion Deutschland. bereits ein Jahr zuvor war auf zwi-
schenstaatlicher ebene (OtiF) das spezielle Privatwagen-
recht (riP) durch ein allgemeines Wagenverwendungsrecht 
(cUV) abgelöst worden. VPi und railion Deutschland hatten 
sich daraufhin auf Übergangsregelungen verständigt, die 
ein interessengerechtes Nebeneinander des zunächst noch 
geltenden einstellungsvertrages und des neuen allgemeinen 
Verwendungsvertrages (aVV) ermöglichten. Mit dem ende 
der einstellungsverträge entfielen dann allerdings bestimmte 
Dienstleistungen der bahn (u.a. radsatztauschabkommen, Ka-
talogschadensregelung und haftungsabkommen), aber auch 
die entsprechenden Verpflichtungen des halters (u.a. Zahlung 
einer service- und haftungspauschale) sowie seine abhän-
gigkeit von der einstellenden bahn. Die bemühungen von VPi 
und railion Deutschland, als Nachfolgeregelung neben dem 
aVV einen rahmen-servicevertrag einzuführen, scheiterten 
an den weit auseinander liegenden kommerziellen Vorstel-
lungen beider seiten. stattdessen bot railion Deutschland den 
Wagenhaltern auf bilateraler basis einen instandhaltungsver-
trag an, dessen Konditionen entsprechend den individuellen 
Gegebenheiten modifiziert werden konnten. 

  
einführung des aVV

seit dem 1. Juli 2007 gilt der aVV (allgemeiner Vertrag für 
die Verwendung von Güterwagen) in vollem Umfang auch für 
die halter der ehemals bei railion Deutschland eingestellten 
Privatgüterwagen, sofern sie dem aVV beigetreten sind. Die 
vom aVV-büro in brüssel (www.gcuoffice.org) veröffentlichten 
Zahlen belegen, dass mit über 700.000 Güterwagen mehr als 
95 % aller bei den europäischen eisenbahnen verkehrenden 
Wagen in den anwendungsbereich des aVV fallen. 

Zur Vorbereitung auf die volle Geltung des aVV hatte die 
VPi am 25. april 2007 in Neu-isenburg eine informations-
veranstaltung organisiert, zu der weit über 200 teilnehmer 
erschienen waren. sie hatten sehr unterschiedliche erwar-
tungen und Vorkenntnisse, so dass ein breites spektrum an 
informationen angeboten werden musste. Praktische erfah-
rungen mit dem aVV lagen zum damaligen Zeitpunkt nur 
vereinzelt vor. Die Veranstaltung vermittelte ein umfassendes 
bild der rechtsbeziehungen zwischen bahnen und Wagenhal-
tern mit den neuen anforderungen an beide seiten. Den teil-
nehmern war aber klar, dass eine abschließende bewertung 
des aVV dem praktischen betrieb vorbehalten bleiben muss. 

alle in der Praxis auftauchenden Fragen können der VPi und 
dem Gemeinsamen Komitee des aVV vorgelegt werden. Das 
Gemeinsame Komitee beauftragt den ständigen expertenaus-
schuss mit der erarbeitung von Lösungsvorschlägen zu einzel-
nen Fragen. seit anfang 2008 steht außerdem ein aVV-Forum 
auf der Website der UiP (www.uiprail.org) zur Verfügung.

Nutzungsausfallentschädigung

einige bahnen haben versucht, die bestimmungen des 
aVV über die Nutzungsausfallentschädigung (art. 13.3 und 
23.2 aVV) zu ihren Gunsten durch allgemeine Geschäftsbe-
dingungen abzuändern. abweichungen vom aVV bedürfen 
jedoch einer ausdrücklichen Vereinbarung der Parteien des 
Verwendungsvertrages. Daneben ermöglicht das in anlage 8 
aVV vorgesehene Verfahren eine generelle Änderung des 
aVV. Nach dem geltenden aVV kann der halter Nutzungsaus-
fallentschädigung bei bahnseitig verschuldeten Wagenausfall-
zeiten und bei Lieferfristüberschreitung verlangen. Die höhe 
der entschädigung ergibt sich aus anlage 6 aVV. 

rolle des Wagenhalters

Der bahnsektor und insbesondere die UiP haben sich ge-
genüber der eU-Kommission für die anerkennung der halter 
von eisenbahnfahrzeugen als hauptakteure im eisenbahn-
wesen neben den eisenbahnverkehrsunternehmen und den 
infrastrukturbetreibern stark gemacht. Daraufhin brachte 
die eU-Kommission eine entsprechende Änderung der eU-
eisenbahnrichtlinien auf den Weg. Zunächst blieb allerdings 
unklar, ob der europäische Gesetzgeber die Verantwortung für 
die planmäßige Wageninstandhaltung eindeutig dem Wagen-
halter oder allgemein und eher vage einer „mit der instand-
haltung betrauten einheit“ zuweisen würde. Der bahnsektor 
sprach sich entschieden für eine klare Festlegung des halters 
als instandhaltungsverantwortlichen aus. Der Ministerrat der 
eU bestand demgegenüber auf der „entity in charge of main-
tenance“. eine endgültige entscheidung lag bei Drucklegung 
dieses Jahresberichts (april 2008) noch nicht vor.

VPi-instandhaltungsleitfaden

Das ende der einstellungsverträge bedeutete auch, dass für 
die einsteller keine Verpflichtung mehr bestand, das instand-
haltungsregelwerk der railion Deutschland anzuwenden, und 
für railion Deutschland keine Verpflichtung mehr, ihr regel-
werk den einstellern zur Verfügung zu stellen. Diese neue si-

tuation veranlasste die VPi, auf der Grundlage des bisherigen 
regelwerkes einen umfangreichen instandhaltungsleitfaden 
zu erstellen, der zunächst für die in Deutschland registrierten 
Privatgüterwagen gedacht war, inzwischen aber auf großes 
interesse bei Wagenhaltern in ganz europa gestoßen ist. Die 
im Februar 2008 erschienene 2. ausgabe des Leitfadens wird 
mitgetragen von den Privatgüterwagen-Verbänden Österrei-
chs und der schweiz. Mit dem Leitfaden ist eine Grundlage 
für eine einheitliche instandhaltung der europaweit verkeh-
renden Güterwagen geschaffen worden. Dem Wagenhalter 
obliegt es, auf dieser Grundlage sein instandhaltungssystem 
den spezifischen anforderungen seines Wagenparks anzu-
passen. Wagenhalter, Werkstätten und sonstige interessierte 
können den instandhaltungsleitfaden und seine Updates 
gegen entgelt von der VPi-Website herunterladen.

Fachtechnische begutachtung von Werkstätten

VPi und railion Deutschland hatten sich bereits vor  
beendigung der einstellungsverträge darauf verständigt, ab 
1. Juli 2007 die fachtechnische begutachtung von Werkstätten 
gemeinsam auf der Grundlage des VPi-instandhaltungsleitfa-
dens durchzuführen. Die interessierten Werkstätten können 
bei railion Deutschland ein entsprechendes angebot einholen 
und erhalten nach erfolgreicher begutachtung eine von raili-
on Deutschland und VPi unterschriebene Urkunde über ihre 
„Freigabe“. Dieses privatrechtliche Verfahren soll so lange 
praktiziert werden, wie es noch keine einheitliche europä-
ische Zertifizierung der instandhaltungswerke für eisenbahn-
fahrzeuge gibt. 

radsatzinstandhaltung

Das eisenbahn-bundesamt (eba) erließ am 10.07.2007 
eine allgemeinverfügung über die instandhaltung von 
radsätzen unter besonderer berücksichtigung der radsatz-
wellen. Die allgemeinverfügung enthält anforderungen, die 
nach auffassung der VPi, aber auch des Verbandes Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) und der railion Deutschland, 
für den vorhandenen bestand an radsätzen technisch nicht 
zu verwirklichen sind. Vorsorglich legten daher auf emp-
fehlung der VPi etwa 30 Wagenhalter Widerspruch gegen 
die allgemeinverfügung ein und erhoben nach erhalt eines 
abweisenden Widerspruchsbescheides des eba Klage beim 
zuständigen Verwaltungsgericht Köln. Um den Verfahrensauf-
wand so gering wie möglich zu halten, folgten die beteiligten 
dem Vorschlag der VPi, einen Musterprozess zu führen und 

die übrigen Verfahren auszusetzen. Ziel der VPi ist es, auf 
technischer Fachebene mit dem eba zu einer sowohl den 
sicherheitserfordernissen als auch den betrieblichen Gege-
benheiten gerecht werdenden Lösung zu gelangen. 

Zulassung von Güterwagen 

am 31.01.2007 trat die tsi Güterwagen (tsi = technische 
spezifikation für interoperabilität) in Kraft, die nun jeder 
neuen inbetriebnahmegenehmigung für Güterwagen zugrun-
de liegt. Zusammen mit der tsi Güterwagen findet ab diesem 
Zeitpunkt auch die tsi Lärm anwendung. Übergangsweise 
konnten Güterwagen, die bereits früher projektiert waren, 
aber erst nach dem 31.01.2007 fertig gestellt wurden, nach 
bisherigen bauvorschriften (u.a. riV) zugelassen werden. Die 
VPi erreichte beim bundesverkehrsministerium, dass sich 
eine solche Zulassung auch auf den grenzüberschreitenden 
Geltungsbereich des bisherigen riV erstreckt. Künftige in-
betriebnahmegenehmigungen auf tsi-basis werden von den 
ausländischen Zulassungsbehörden anerkannt, soweit nicht 
besonderheiten der nationalen infrastruktur eine ergänzende 
Prüfung erfordern. in Deutschland umfasst die inbetriebnah-
megenehmigung gemäß teiV (Verordnung über die interope-
rabilität des transeuropäischen eisenbahnsystems) die Zulas-
sung der Fahrzeuge für das gesamte öffentliche schienennetz 
und nicht nur für das transeuropäische Netz (teN).

Fahrzeugeinstellungsregister

seit 2007 werden alle in Deutschland neu zugelassenen 
eisenbahnfahrzeuge beim eba registriert. in das dort neu ein-
gerichtete Fahrzeugeinstellungsregister sollen im Laufe des 
Jahres 2008 auch die bereits früher zugelassenen Fahrzeuge 
eingetragen werden. bei den Privatgüterwagen sind dies im 
Wesentlichen die bis zum 30.06.2007 bei railion Deutsch-
land eingestellten Wagen. Nach auffassung der VPi darf das 
eba für die Umregistrierung der bisher bei einer staatsbahn 
registrierten Wagen nicht die gleichen Gebühren erheben wie 
für neu zugelassene Fahrzeuge. aufgrund verschiedener  be-
sprechungen mit dem eba geht die VPi davon aus, dass das 
bundesverkehrsministerium für die registrierung des vorhan-
denen Wagenbestandes eine gebührenrechtliche sonderrege-
lung schaffen wird, die der bahnsektor akzeptieren kann.
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4.1 arbeitsschwerpunkte

10 11



aktivitäten des Verbandes

UiP-Wagendatenbank

Die taF tsi (technische spezifikation für die interopera-
bilität  von telematikanwendungen im schienengüterverkehr) 
verlangt  von den Marktakteuren den aufbau einer Fahrzeug-
referenzdatenbank, die letztlich dem gesamten schienengü-
terverkehr zugute kommen soll. im Frühjahr 2007 hat die UiP 
mit den Vorbereitungen für eine UiP-Wagendatenbank begon-
nen, die zwar in erster Linie die bedürfnisse der unabhän-
gigen Wagenhalter berücksichtigen soll, zugleich aber mit den 
Fahrzeugreferenzdatenbanken der eisenbahnverkehrsunter-
nehmen, der infrastrukturbetreiber und der anderen Dienst-
leister des bahnsektors harmonieren muss. strategisches Ziel 
neben der Kostenreduzierung für den einzelnen halter ist: Je 
mehr Wagenhalter die künftige UiP-Wagendatenbank nutzen, 
umso stärker wird die Position der UiP innerhalb des bahn-
sektors und damit auch gegenüber der Politik.

Lärmminderung im schienengüterverkehr

einen hohen stellenwert in der verkehrs- und umweltpo-
litischen Diskussion des Jahres 2007 nahm der Güterwagen-
lärm ein. besonders stark betroffen ist das Mittelrheintal, in 
dem der schienengüterverkehr überdurchschnittlich zuge-
nommen hat und die Lärmimmissionen durch die geogra-

fischen Gegebenheiten zusätzlich noch verstärkt werden. 
eine interministerielle arbeitsgruppe beauftragte daher ein 

expertenteam mit der ausarbeitung von Vorschlägen für 
technisch wirksame, wirtschaftlich tragbare und beihilfe-

rechtlich zulässige Maßnahmen zur Lärmminderung des 
schienengüterverkehrs. Die VPi empfahl dem expertenteam, 
die Weiterentwicklung der LL-bremssohle zu forcieren, weil 

die ausstattung vorhandener Güterwagen mit der LL-brems-
sohle erheblich kostengünstiger ist als die Umrüstung der 
Wagen auf die im Neubau derzeit verwendete K-bremssohle 
– bei gleichem Lärmminderungseffekt. inzwischen stellte die 
bundesregierung für das Jahr 2008 Fördermittel in höhe von 

10 Millionen eUr für lärmmindernde Maßnahmen im schie-
nengüterverkehr bereit. Die Mittel werden voraussichtlich zu 
einem teil für Forschung und entwicklung sowie betriebser-

probung der LL-bremssohle, zu einem größeren teil aber 
zunächst noch für die Umrüstung auf die bereits verfügbare 
K-bremssohle verwendet werden. in den Jahren 2009 bis  
2011 sind ebenfalls jeweils 10 Millionen eUr an Förder- 
mitteln vorgesehen.

Änderung der VPi-satzung

Die Änderungen des rechtlichen Umfeldes erforderten 
auch eine anpassung der VPi-satzung. Der begriff der 
„einstellung“ eines Privatgüterwagens wurde ersetzt durch 
den begriff der „registrierung“. auch ohne direkten P-Wagen-
bezug soll Mitglied der VPi künftig werden können, wer die 
Ziele des Vereins fördert. Der aufnahmebeschluss bedarf 
einer Dreiviertel-Mehrheit der beiratsmitglieder. Die be-
stimmungen über die technische Kommission wurden stark 
überarbeitet mit dem Ziel, die effizienz dieses für die Ver-
bandsarbeit wichtigen Gremiums zu erhöhen. Das wird auch 
eine der aufgaben des künftigen hauptamtlichen technischen 
Koordinators der VPi sein. außerdem soll die arbeit der tech-
nischen Kommission für alle VPi-Mitglieder transparenter 
werden. Zu diesem Zweck werden die sitzungsprotokolle der 
technischen Kommission auf der VPi-Website im Mitglieder-
bereich veröffentlicht. Darüber hinaus führt die technische 
Kommission mindestens einmal jährlich eine informations-
veranstaltung durch. 

VPi-Öffentlichkeitsarbeit 

Das äußere erscheinungsbild der VPi erfuhr im Jahre 2007 

sowohl durch ein neues Logo als auch durch die informative 
Website deutlich sichtbare Veränderungen. einem schnellen 

Überblick über die aufgaben und Ziele der VPi dient außer-
dem ein neu gestalteter Flyer, der nicht nur an die VPi-Mit-

glieder sondern auch an Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 
Verbänden sowie an die Fachpresse verteilt wurde.    

Mitgliederversammlung

Die Jahresmitgliederversammlung der VPi fand am 1. Juni 
2007 in Kassel statt. es waren 50 Mitgliedsfirmen mit 99 
Personen vertreten. außerdem waren 18 Gäste aus dem eisen-
bahnsektor der einladung des Vorsitzenden gefolgt. 

Die stimmenpräsenz betrug 86,6 %. Die Mitgliederver-
sammlung hatte folgenden ablauf:

• Bericht des Vorsitzenden

Der bericht des VPi-Vorsitzenden über die arbeit der VPi 
seit der Jahresmitgliederversammlung von 2006 ist auf seiten 
18 bis 21 dieses Jahresberichts abgedruckt.

• Kassenbericht

Der bericht über die am 22.-23.02.2007 durch Mitarbeiter 
der Deutschen bP aG durchgeführte Kassenprüfung der VPi 
für das Jahr 2006 enthielt keine beanstandungen. 

• Entlastung des Vorsitzenden

Die Mitgliederversammlung erteilte dem Vorsitzenden 
einstimmig entlastung.

• Änderung der Satzung

Die Mitgliederversammlung beschloss die vom beirat 
aufgrund der Veränderungen des Umfeldes vorgeschlagenen 
satzungsänderungen. Der neue satzungstext findet sich auf 

der Website der VPi.

 

• Neufestsetzung der Mitgliedsbeiträge ab 01.07.2007

Die Mitgliederversammlung setzte die Mitgliedsbeiträge 

für das Jahr 2008 und zeitanteilig bereits für das 2. halbjahr 
2007 wie folgt neu fest:

 Grundbeitrag

 1.500,00 eUr pro Jahr

 Wagenbezogene Beiträge

 8,00 eUr je Kesselwagen/Jahr 
 4,80 eUr (in 2008: 5,60 eUr) je sonstigen Güterwagen/Jahr  
 
 Verlader erhalten auf den wagenbezogenen beitrag der VPi  
 eine ermäßigung von 75 %. 
  
 Zusätzlich ist der wagenbezogene UiP-beitrag von derzeit  
 3,25 eUr je Güterwagen/Jahr zu zahlen.

•  Vortrag von Professor Dr. Karsten Otte, Bundesnetzagentur:

 „Die diskriminierungsfreie Nutzung der deutschen   
 Eisenbahninfrastruktur: Theorie und Praxis“ 
 Der leicht überarbeitete redetext  ist auf den seiten 22  bis    
 29 dieses Jahresberichts abgedruckt.

• Sonstige Informationen 
 Die Jahresmitgliederversammlung 2008 findet am 
 6. Juni 2008 in erfurt statt.

beirat

Der beirat traf sich am 19. april 2007 in hamburg zu einer   
sondersitzung, um über die vom Geschäftsführenden aus-  
schuss beschlossenen Vorschläge einer reihe von satzungs- 
änderungen und einer Neufestsetzung der Mitgliedsbeiträge 
zu beraten. Über die vom beirat verabschiedeten Vorschläge 
musste dann die Jahresmitgliederversammlung 2007 ent-

scheiden. 

Die 117. ordentliche sitzung des beirates fand am 31. Mai   
2007 in Kassel statt. Darin befasste sich der beirat unter   
anderem mit folgenden Punkten: 

• ablauf der Jahresmitgliederversammlung 2007

•  arbeit des Geschäftsführenden ausschusses

•  arbeit der technischen Kommission

•  railion/VPi-steuerungsgruppe

•  internationale arbeit

•  Öffentlichkeitsarbeit

•  VPi-budget für das Jahr 2008

4 4
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Geschäftsführender ausschuss

Der Geschäftsführende ausschuss der VPi kam im Jahr 
2007 zu insgesamt drei sitzungen in hamburg zusammen, 
und zwar am 15. Februar, 19. april und 26. November.

Arbeitsschwerpunkte waren:

• Änderung der VPi-satzung

• VPi-Mitgliedsbeitrag

• technischer Koordinator

• VPi-instandhaltungsleitfaden

• Fachtechnische begutachtung von Fahrzeuginstandhal-  
 tungswerken

• eba-allgemeinverfügung zur radsatzinstandhaltung

• Güterwagenlärm

• servicevertragsverhandlungen mit railion

• Nutzungsausfallentschädigung gemäß aVV

• aVV-Forum

• Fahrzeugeinstellungsregister

• Fahrzeugreferenzdatenbank

4.3   technische Kommission

Die technische Kommission der VPi tagte am 3. Mai in 
Zug/schweiz und am 15. November in Köln. sie behandelte 
unter anderem folgende themen:

• Unterwegsreparaturen nach einführung des aVV

• ermittlung der Laufleistung von Güterwagen

• technische Weiterentwicklung der Verbundstoffbrems- 
 sohlen 

• entwicklung des eisenbahn-Gefahrgutrechts 

• technische Normung

• internationale arbeit der UiP 

• eba-allgemeinverfügung zur radsatzinstandhaltung

• VPi-instandhaltungsleitfaden

• strukturreform der technischen Kommission

Die ergebnisprotokolle der sitzungen der technischen 
Kommission können auf der VPi-Website im geschlossenen 
Mitgliederbereich eingesehen werden.

4.4   arbeitsgruppen
Arbeitsgruppe „Instandhaltungsleitfaden“

Das team erstellte in intensiver einzel- und Gruppenarbeit 
den VPi-instandhaltungsleitfaden, dessen erste ausgabe im 
Juni 2007 erschien. im anschluss daran erfolgte eine umfas-
sende Überarbeitung des Leitfadens, die im Februar 2008 zur 
zweiten ausgabe führte.

Sicherheitstechnischer Arbeitskreis

Der sicherheitstechnische arbeitskreis hatte seine 1. sit-
zung am 28. November 2007 in salzgitter. in ihm sind neben 
den Wagenhaltern und Werkstätten aus dem bereich der VPi 
Deutschland auch experten des VPi Österreich und des VaP 
schweiz sowie die railion Deutschland vertreten. hauptaufga-
be des arbeitskreises ist ein ständiger erfahrungsaustausch 
auf dem Gebiet der sicherheitstechnik und instandhaltung 
von Güterwagen. Die ergebnisse und Vorschläge des arbeits-
kreises fließen in die Fortentwicklung des VPi-instandhal-
tungsleitfadens ein.

Arbeitsgruppe „Mietbedingungen“

in mehreren sitzungen versuchte die arbeitsgruppe „Miet-
bedingungen“, die sich aus Vertretern der Waggonvermieter 
und ihrer Kunden zusammensetzte, eine gemeinsame emp-
fehlung zur anpassung der Güterwagen-Mietbedingungen an 
das veränderte rechtliche Umfeld des allgemeinen Vertrages 
für die Verwendung von Güterwagen (aVV) zu erreichen. 
Wenngleich eine solche von allen beteiligten akzeptierte emp-

fehlung nicht zustande kam, zeigten die intensiv geführten 
Diskussionen, dass die mit VPi-rundschreiben Nr. 6/2006 
vorgeschlagenen Vertragsklauseln zum großen teil sowohl 
von Vermietern als auch von Mietern als angemessene basis 
angesehen werden. Das schließt individuelle regelungen 

nicht aus.  

Arbeitsgruppe „Ersatzteilmanagement“

Die arbeitsgruppe analysierte den bedarf an einer Zu-
sammenarbeit von Wagenhaltern und reparaturwerken zur 
Optimierung der ersatzteilversorgung – nicht zuletzt vor dem 

hintergrund der neuen aVV-regelungen. Für halter, die über 
kein eigenes flächendeckendes Versorgungsnetz verfügen, bot 
sich ein solcher Weg an. Noch in 2007 entstand ein entspre-
chender Organisationsverbund der interessierten Firmen.   

4.5    UiP-Kongress

alle drei Jahre findet ein Kongress der UiP statt. am 21. 
september 2007 war es wieder soweit. Unter dem Motto 
„relaunch rail Freight“  kamen in cannes-Mandelieu über 
200 Vertreter aus allen bereichen des schienengüterverkehrs 
zusammen und behandelten in vier mit hochrangigen euro-
päischen experten besetzten Panels folgende grundsätzlichen 
themen des internationalen eisenbahn-Gütertransports: 

• Die technischen rahmenbedingungen 

• Die schlüsselrolle des Wagenhalters 

• Die neuen Gestaltungsmodelle 

• Die bedürfnisse des Marktes 

Die einzelnen referate und statements befassten sich  
unter anderem mit den aufgaben der europäischen eisen-
bahn-agentur, den interoperabilitätserfordernissen ein-
schließlich der Fahrzeug-referenzsysteme, den Pflichten  
des Wagenhalters, dem einzelwagenverkehr, den wirtschaft-
lichen aspekten des schienengüterverkehrs und schließlich 
den Zukunftsprognosen.

ein ausführlicher bericht über den UiP-Kongress findet  
sich im UiP-Newsletter Nr. 1/2008 auf der UiP-Website  
(www.uiprail.org). 
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Arbeitsgruppe/Gremium VPI-Vertreter Sitzungstermine 

2007

4.6.1 Deutsche Bahn AG / Railion Deutschland AG

Steuerungsgruppe Hüllen (VTG), Mansbart (GATX), Zechendorf 
(TWA), Wirtgen (VTG), Traumann (VPI)

15.03.07
09.05.07
29.05.07

4.6.2 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)

Ständiger Ausschuss Gefahrgutbeförderung (AGGB) Kogelheide (GATX), Ziesmer (VTG) 21./22.03.07 
03./04.09.07

Ad-hoc-Gruppe „Lärmminderung im Schienengüterverkehr“ Hahne (TWA), Kogelheide (GATX), Wirtgen (VTG), 
Traumann (VPI)

11.09.07 
01.10.07

4.6.3 Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Jahresgespräch Hahne (TWA), Hüllen (VTG),  Kogelheide (GATX), 
Lohmeyer (VTG), Wirtgen (VTG), Traumann (VPI)

13.12.07

Arbeitskreis „Abnahme von Eisenbahnfahrzeugen“ Kogelheide (GATX), Wirtgen (VTG), Traumann (VPI) 01.06.07
12.07.07

Arbeitsgruppe „GGVSE/RID“ Kogelheide (GATX), bis 2007 Lauhoff (Chemion), 
ab 2008 Henrich (Evonik), Sadowski (Ermewa), 
Schmiers (BASF), Ziesmer (VTG)

30.05.07
29.11.07

4.6.4 Deutsches Institut für Normung (DIN) 

Beirat des Normenausschusses Fahrweg und Schienen-
fahrzeuge (FSF) im  DIN

Hüllen (VTG) 24.04.07 
14.11.07

FSF-Arbeitsausschuss  NA 087 04-01 AA  “Festigkeit“ Böttcher (ERR) 07.11.07
19.12.07 

FSF-Arbeitsausschuss NA 087 09-01 AA
“Grundlagen Fertigungstechnologien“

Gassmann (SRS), Perrey (VTG) 6 Sitzungen

FSF-Arbeitsausschuss zu CEN/TC 256 PTA

“Buffers and Draw Gear for Rolling Stock“

Böttcher (ERR) 12.12.07

Beirat des Normenausschusses Tankanlagen (NA TANK)
im DIN

Kogelheide (GATX) 17.10.07

4.6.5 Sonstige

DGMK-Projekt 668 „Dichtheit von Eisenbahnkesselwagen“ Kogelheide (GATX), Ziesmer (VTG) 30.01.07
11.09.07

DGZfP-Fachausschuss „Zerstörungsfreie Prüfung
im Eisenbahnwesen“ 

Dr. Hecht (BASF) 23.01.07
30.05.07
20.09.07
11.12.07

Arbeitsgruppe/Gremium VPI-Vertreter Sitzungstermine 

2007

4.7.1 Internationale Privatgüterwagen-Union (UIP)

Generalversammlung Hüllen (VTG) 20.09.07

Direktionskomitee Dr. Fischer (VTG) 23.03.07
20.09.07

Management Committee Dr. Fischer (VTG), Hüllen (VTG), Mansbart (GATX), 
Lohmeyer (VTG)

22.03.07
04.07.07
20.09.07

Ausschuss „Untergestell“ Hahne (TWA), Kogelheide (GATX),  Wirtgen (VTG) 31.03.07
19.09.07 

Ausschuss „Aufbauten“ Kogelheide (GATX), Schulte-Zweckel (RSM-
Group), Ziesmer (VTG)

19.04.07
12.10.07

4.7.2 UIC/ERFA/UIP

Gemeinsames Komitee des AVV Lohmeyer (VTG) 29.03.07
21.06.07
 09.10.07

4.7.3 Europäisches Komitee für Normung (CEN)

CEN/TC 256/PTA Buffers and Draw Gear Böttcher (ERR) 20.-22.03.07 
09./10.05.07

CEN/TC 256/PTA Bogies Scholdan (ELH) 9 Sitzungen

CEN/TC 256/PTA Vehicle Marking Ullrich (GATX) 18.09.07

4.7.4 Zwischenstaatliche Organisationen

Gemeinsame Tagung RID/ADR  Kogelheide (GATX) 26.-30.03.07 
11.-21.09.07 

RID-Fachausschuss Kogelheide (GATX) 19.-23.11.07

RID-Arbeitsgruppe „Tank- und Fahrzeugtechnik“ Kogelheide (GATX) 14./15.06.07 

ERA-Arbeitsgruppe „Certification of Maintenance Work-
shops“

Weise (WLS) 8 Sitzungen

ERA-Arbeitsgruppe „Revision of TSI Wagon“ Wirtgen (VTG) 02./03.10.07 
18./19.12.07

EU-Arbeitsgruppe „Keeper“ Lohmeyer (VTG), Wirtgen (VTG) 24.01.07
20.03.07
02.05.07
24.05.07
08.10.07

OTIF-Fachausschuss für technische Fragen Wirtgen (VTG) 31.01.07 
10./11.04.07 
20./21.06.07 
19./20.11.07

4.7 Vertretung in internationalen arbeitsgremien <<



bericht des VPi-Vorsitzenden auf der  
Jahresmitgliederversammlung 2007

>>

betreiber im blick und enthalten keine Vorschriften über den 
reinen Fahrzeughalter. 

Die eU-Kommission hat diese Lücke inzwischen erkannt – 
nicht zuletzt als Folge vieler Gespräche und Workshops mit 
der UiP. solange die Privatwagenhalter ihre Güterwagen bei 
einem eVU einstellen mussten, fehlte es ihnen an einer ei-
senbahnrechtlich eigenständigen Position. Mit aufhebung des 
riP und Wegfall der einstellungspflicht haben Privatgüterwa-
gen und bahnwagen formal den gleichen rechtlichen status. 
Damit stehen auch ihre halter eisenbahnrechtlich auf einer 
stufe. Das spiegelt sich im neuen cOtiF und auch im deut-
schen eisenbahnrecht wider. Das eU-recht hinkt in dieser 
hinsicht hinterher. Daher hat die Generaldirektion energie 
und Verkehr (DG treN) der eU-Kommission im vergangenen 
herbst hierzu eine neue arbeitsgruppe eingesetzt. in ihr sind 
die nationalen aufsichtsbehörden, die bahnverbände und die 
UiP vertreten. ihre aufgabe ist es, eine eindeutige, praktika-
ble halterdefinition zu finden und sich über die öffentlich-
rechtlichen Pflichten des halters zu verständigen.

Die Vorschläge der arbeitsgruppe sollen bei der anstehen-
den Novellierung der eisenbahnrichtlinien berücksichtigt 
werden. strittig ist noch, ob die eintragung des halters im 
Fahrzeugregister konstitutiv, also letztlich maßgeblich sein 
soll. ebenfalls noch in der Diskussion ist die Frage, ob die 
vorbeugende instandhaltung eines eisenbahnfahrzeugs 
ausschließlich in den Verantwortungsbereich des halters fällt. 
schließlich muss noch geklärt werden, ob ein halter zertifi-
ziert werden muss und nach welchen Kriterien eine allgemein 
anerkannte Zertifizierung zu erfolgen hat. Wir haben zwar 
den eindruck, dass eine einigung der arbeitsgruppe kurz be-
vorsteht, aber über Details muss sicher bis zuletzt gerungen 
werden. Der erwähnte Vorschlag der era für das nationale 
Fahrzeugregister enthält übrigens sowohl eine halterdefini-
tion als auch die Festlegung der instandhaltungsverantwort-
lichkeit des halters. Der era-Vorschlag deckt sich insoweit mit 
den Vorschlägen der UiP in der eU-arbeitsgruppe. Mit einer 
entscheidung der eU-Kommission ist demnächst zu rechnen.

 sonstige themen

Wenn das halterthema hoffentlich demnächst geklärt 
sein wird, so bleiben doch noch genügend andere Fragen zu 
den künftigen rahmenbedingungen für den einsatz unserer 
eisenbahngüterwagen offen. Viele themen werden auf na-
tionaler und internationaler ebene behandelt. als beispiele 
nenne ich hier

• inbetriebnahmegenehmigung neuer Güterwagen nach tsi

• Wagenreferenzdatenbank nach taF-tsi

Meine Damen und herren,

ich möchte ihnen nun über die aktivitäten der VPi seit 
unserer Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr in 
bamberg berichten. Dabei werde ich zunächst auf die interna-
tionale arbeit eingehen.

1.  internationale arbeitsschwerpunkte

 eU und OtiF

Für die europäische eisenbahnpolitik und das europäische 
eisenbahnrecht ist nicht nur die eU in brüssel zuständig. 
Vielmehr gehört insbesondere das internationale eisenbahn-
transportrecht zur Domäne der OtiF, der Zwischenstaatlichen 
Organisation für den internationalen eisenbahnverkehr, die 
ihren sitz in bern hat.

sie zählt derzeit 42 Mitgliedstaaten, davon 23 eU-staaten. 
Die eU hat daher ein besonderes Gewicht in der OtiF, aber 
die OtiF ist dennoch kein verlängerter arm der eU. Das 
hat sich gerade im letzten Jahr deutlich gezeigt. Denn nach 
auffassung der eU sind teile des von der OtiF beschlossenen 
und am 1. Juli 2006 in Kraft getretenen neuen cOtiF 1999 
mit dem eU-recht nicht kompatibel. Das betrifft unter ande-
rem die technischen anhänge des cOtiF, die für die halter 
von eisenbahnfahrzeugen erhebliche bedeutung haben. eU 
und OtiF sind jetzt – übrigens mit beteiligung der UiP – da-
bei, die technischen Vorschriften einander anzupassen. Den 
Luxus unterschiedlicher regelungen in europa können wir 
uns nicht leisten!!

 era

Die eU verfolgt vor allem das Ziel, einen einheitlichen 
europäischen eisenbahnmarkt zu schaffen. Durch den 
Wettbewerb zwischen den bahnen sollen die Leistungen der 
schiene verbessert und ihr anteil am gesamten Verkehrs-
markt spürbar erhöht werden. Neben der grundlegenden 
eisenbahnrichtlinie 91/440 sind hier als weitere wichtige 
eckpfeiler der eU-eisenbahnpolitik die interoperabilitätsricht-
linien und die sicherheitsrichtlinie zu nennen. Damit einher 
gehen viele Detail- und ausführungsvorschriften, die ein ein-
zelner kaum noch überschauen kann. allein die technischen 
spezifikationen für die interoperabilität im eisenbahnwesen 
(tsi) füllen tausende von seiten. Mit der Fortentwicklung 
der tsi und mit sonstigen, vor allem die eisenbahnsicherheit 
betreffenden aufgaben ist die europäische eisenbahnagentur 
(era) betraut. sie hat ihren sitz in Valenciennes bei Lille in 
Nordfrankreich und beschäftigt mittlerweile rund 100 Mitar-
beiter. eine stattliche anzahl von arbeitsgruppen befasst sich 

• technische Normung im eisenbahnwesen

• telematik

• eisenbahn-Gefahrgutrecht

• Lärmminderung beim einsatz von Güterwagen

2. Nationale arbeitsschwerpunkte

 Lärm

Das Lärmproblem beim schienengüterverkehr hat in 
jüngster Zeit viele politische aktivitäten ausgelöst. Vor allem 
im rheintal kämpfen Kommunalpolitiker und bürgerinitiati-
ven für schnelle Lösungen. 

auch die eU-Kommission arbeitet intensiv an Programmen 
zur Minderung des Verkehrslärms und dabei nicht zuletzt 
der Geräuschemissionen von eisenbahngüterwagen. bun-
desverkehrsminister tiefensee hat anfang Februar einen 
aktionsplan für Lärmschutz vorgestellt. Danach will der bund 
finanzielle Mittel zur Umrüstung der Güterwagen mit Ver-
bundstoffbremssohlen zur Verfügung stellen, um auf diese 
Weise den Lärm an der Quelle zu bekämpfen. UiP und VPi 
unterstützen die Umrüstung der Güterwagen, soweit dabei 
eines nicht aus dem blick gerät: Die Wettbewerbsfähigkeit der 
schiene. Denn es wäre keinem geholfen, wenn die Kosten ei-
ner Umrüstung den transport mit der eisenbahn verteuerten 
und der Güterverkehr sich auf weniger umweltfreundliche 
Verkehrsträger verlagerte. 

UiP und VPi setzen sich daher mit aller Kraft dafür ein, 
dass Forschung und entwicklung für eine technisch effektive, 
zugleich aber finanziell tragbare Lösung des Lärmproblems 
verstärkt werden. Derzeit ist die Umrüstung der Wagen 
mit K-sohlen die einzige zur Verfügung stehende Lösung. 
sie erfordert einen Umbau der gesamten bremsanlage und 
kostet pro Wagen rd. 4500,- eUr. Das sind für die rd. 50.000 
Privatgüterwagen der Mitgliedsfirmen unseres Verbandes 
allein Umrüstungskosten von über 220 Mio. euro. höhere 
Folgekosten sind hierbei nicht berücksichtigt; sie sind wegen 
fehlender Langzeiterfahrung auch noch gar nicht genau 
bekannt. Mit dem gesamten eisenbahnsektor sind wir uns 
einig, dass der schienengüterverkehr zusätzliche Kosten für 
lärmmindernde Maßnahmen nicht verkraften kann, ohne 
Marktanteile insbesondere an die straße zu verlieren. Die 
Umrüstung vorhandener Güterwagen muss daher vollständig 
mit staatlichen Mitteln finanziert werden. Der sektor leistet 
seinen beitrag bereits dadurch, dass er sowohl bei neuen 
als auch bei umgerüsteten Güterwagen höhere betriebs- und 
Folgekosten trägt. 

mit den verschiedenen themen des schienengüterverkehrs.
Die UiP nimmt in einzelnen arbeitskreisen die interessen 
der Privatgüterwagenseite wahr. Dies gilt vor allem für die 
arbeiten, die das Fahrzeugregister und die Werkstattzertifi-
zierung betreffen.

in der era-arbeitsgruppe „Zertifizierung der instandhal-
tungswerke“ wirkt herr Weise als Vertreter von UiP/VPi und 
repräsentant der privaten Werke unmittelbar mit. auf der 
VPi-informationsveranstaltung vor 5 Wochen in Neu-isenburg 
hat er über die Ziele der arbeitsgruppe informiert: Die Werke 
sollen in ganz europa nach einheitlichen Kriterien zertifiziert 
und anerkannt werden. Die Grundlagen einer era/eU-Zertifi-
zierung wurden bereits in einem Masterdokument erarbeitet. 
im herbst 2007 soll daraus eine empfehlung der era an die 
eU-Kommission werden. Die hauptpunkte des Papiers be-
treffen Umfang und ausführung der Zertifizierung sowie die 
gegenseitige anerkennung. ein über ganz europa verteiltes 
Netz zertifizierter instandhaltungswerke, die für revisionen 
an international eingesetzten Güterwagen zugelassen sind, ist 
für den schienengüterverkehr von großer bedeutung. Dafür 
kämpfen UiP und VPi schon seit Jahrzehnten. Wenn alles gut 
geht, wird dieses Ziel in zwei Jahren endlich erreicht sein.

Die era-arbeitsgruppe „Fahrzeugregister“ hat der eU-
Kommission bereits ende Juli vergangenen Jahres ihre 
empfehlung vorgelegt. als UiP/VPi konnten wir nach langen 
Diskussionen erreichen, dass die eintragung des Wageneigen-
tümers in das register nur optional erfolgt. Dies entspricht 
vor allem dem Wunsch der finanzierenden banken. sie sind 
zwar häufig juristische eigentümer, müssen als solche aber 
nicht in das Fahrzeugregister eingetragen werden. Dadurch 
ist klar gestellt, dass sie eisenbahnrechtlich weder Pflichten 
noch rechte haben.

Damit wurde ein unnötiges Finanzierungshindernis besei-
tigt. seit anfang dieses Jahres gibt es beim eisenbahn-bun-
desamt (eba) ein so genanntes Fahrzeugeinstellungsregister, 
in das zunächst nur die neu zugelassenen eisenbahnfahr-
zeuge und in einem weiteren schritt auch die bestandswagen 
eingetragen werden. Obwohl die eU-Kommission die emp-
fehlung der era noch nicht verabschiedet hat, gehen wir 
davon aus, dass sich das eba beim register schon jetzt an 
den Vorgaben der era-empfehlung orientiert und daher auch 
nicht die eintragung des Wageneigentümers verlangt.
 
 Keeper / Wagenhalter

Von geradezu existentieller bedeutung für die Privatgüter-
wagenbranche ist die gesetzliche Verankerung des Wagenhal-
ters. Die europäischen eisenbahnrichtlinien haben bislang 
nur die eisenbahnverkehrsunternehmen und infrastruktur-
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Wir hoffen und setzen uns dafür ein, dass durch tech-
nische Weiterentwicklungen die Kosten sinken – und zwar 
sowohl die Umrüstungs- als auch die Folgekosten. 

 intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen   
 Verbänden

Gerade bei politischen themen wie dem Lärmschutz ist es 
wichtig, dass wir uns in der Öffentlichkeit Gehör verschaffen. 
auf europäischer ebene haben wir uns daher als UiP mit 
anderen Verbänden des bahnsektors zusammengetan und 
das „house of rail“ als gemeinsame Plattform für eisenbahn-
politische aktionen in brüssel gegründet. in Deutschland 
verstärken wir als VPi unsere Zusammenarbeit z.b. mit dem 
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), der inte-
ressengemeinschaft der bahnspediteure (ibs), dem Netzwerk 
Privatbahnen und anderen dem schienengüterverkehr nahe 
stehenden Verbänden.

 Öffentlichkeitsarbeit der VPi

Die VPi selbst wird ihren außenauftritt durch intensi-
vierung der Öffentlichkeitsarbeit verstärken. erste äußere 
Zeichen sind der neue Folder, der vor allem Dritten die Ziele 
und aufgaben der VPi verdeutlichen will, und das neue Logo, 
das die Nähe des Verbandes zur schiene und die bedeutsame 
rolle der Wagenhalter neben der traktion und der infrastruk-
tur symbolisieren soll. 

Der schienengüterverkehr hat im vergangenen Jahr einen 
erfreulichen aufschwung genommen. sein anteil am modal 
split nähert sich in Deutschland wieder der 20%-Marke. Der 
schiene werden weitere Zuwächse in den kommenden Jahren 
prophezeit. Viel verdanken wir dabei der guten gesamtwirt-
schaftlichen entwicklung. Der schienensektor muss diese 
chance nutzen und weiter an der beseitigung der technisch-be-
trieblichen und rechtlich-bürokratischen hindernisse arbeiten.

 instandhaltungsregelwerk der VPi

aus sicht der VPi gilt es vor allem, die Position der unab-
hängigen Wagenhalter zu stärken. ihre Wagen stehen allen 
Verladern und allen bahnen zur Verfügung,  sofern bestimmte 
spielregeln eingehalten werden. am 30. Juni dieses Jahres 
werden die einstellungsverträge mit railion Deutschland 
beendet sein. Dann gelten bei fast allen bahnen und für fast 
alle eisenbahngüterwagen die bestimmungen des allgemei-
nen Vertrages für die Verwendung von Güterwagen (aVV). 
Der aVV bringt dem Wagenhalter einerseits eine größere 
Unabhängigkeit, andererseits aber auch mehr eigene Verant-

wortung. so sind für ihn zwar nicht mehr die Vorschriften der 
einstellenden bahn verbindlich. Dafür muss er nun nachwei-
sen, dass er für seine Wagen über ein wirksames instand-
haltungssystem verfügt und dieses auch anwendet. Wie sie 
vielleicht wissen, haben 6 Fachleute aus VPi-Mitgliedsfirmen 
in mühevoller arbeit einen Leitfaden für ein basisregelwerk 
zur instandhaltung von eisenbahngüterwagen erstellt. Dieses 
regelwerk ist auf die bedürfnisse der bisherigen Privatgü-
terwagen abgestellt. es erhebt nicht den anspruch, für jeden 
einzelnen Wagen die optimalen instandhaltungsvorgaben zu 
liefern. es kann auch nicht den einzelnen Wagenhalter von 
seiner Verantwortung entbinden, das für seine Wagen erfor-
derliche instandhaltungssystem zu etablieren. es kann ihm 
dabei aber eine große hilfe sein. 

Der Geschäftsführende ausschuss der VPi hat beschlossen, 
dass VPi-Mitglieder den VPi-Leitfaden für 200 eUr und Dritte 
für 1.000 eUr erwerben können. in dem entgelt sind auch die 
in diesem Jahr noch zu erwartenden Updates enthalten. Die 
genauen bezugsmöglichkeiten und –bedingungen werden wir 
ihnen in der nächsten Woche durch ein entsprechendes VPi-
rundschreiben mitteilen. sofort danach können sie diesen 
Leitfaden von uns erwerben.

 Unterwegsreparaturen

Die neue Unabhängigkeit zwingt die Wagenhalter auch 
dazu, mit eigenen Mitteln dafür zu sorgen, dass bei Unter-
wegsreparaturen die erforderlichen ersatzteile zur Verfügung 
stehen. innerhalb der VPi hat sich daher eine arbeitsgruppe 
mit der realisierung eines künftigen ersatzteilmanagements 
für kleinere Wagenhalter befasst. Die bisherigen ergebnisse 
wurden auf der aVV-informationsveranstaltung am 25. april 
in Neu-isenburg vorgestellt.

 service-Verträge

Wir müssen alle Möglichkeiten wahrnehmen, den wachsen-
den anforderungen an die Wagenhalter gerecht zu werden. 
Wir sollten dabei nicht von vornherein auf die Unterstützung 
einzelner bahnen verzichten, ohne uns allerdings in neue, 
den freizügigen Wageneinsatz behindernde abhängigkeiten 
zu begeben. Die VPi ist derzeit in Verhandlungen mit railion 
über ein service-Paket, das mehrere Module enthält:
• Unterwegsreparaturen
• an- und Verkauf von radsätzen
• bearbeitung von schadfällen
• Wagendatenbank

• Zertifizierung von Werken in der Übergangsphase

Wir wollen uns mit railion auf einen rahmen für die in 
Frage kommenden Dienstleistungen verständigen; die Details 
bleiben dann den individualvereinbarungen der interessier-
ten Wagenhalter vorbehalten. hierzu hat es noch in dieser 
Woche eine Diskussion im steuerkreis VPi-railion gegeben. 
Den railion-Vorschlag konnten wir nicht akzeptieren; der 
Gegenvorschlag der VPi wurde von railion zurückgewiesen. 
es werden weitere Gespräche stattfinden, um hoffentlich eine  
für beide seiten akzeptable Lösung zu finden. in der Über-
gangszeit, d.h. ab 1.7.2007 bis 30.9.2007 haben wir ein Mora-
torium vereinbart.

 Veränderung der internen VPi-struktur / satzung

Vielzahl und bedeutung der themen haben den Geschäfts-
führenden ausschuss der VPi veranlasst, die arbeitsstruk-
turen des Verbandes zu überdenken. Der beirat hat die 
Vorschläge des Geschäftsführenden ausschusses im Wesent-
lichen gutgeheißen. Wir haben unsere Mitglieder mit rund-
schreiben Nr. 3/2007 vom 24.04.2007 darüber informiert. 
hier noch einmal in Kürze die geplanten Maßnahmen:

• Verschlankung der technischen Kommission mit dem   
 Ziel, eine größere effizienz zu erreichen.

• Über die Zusammensetzung der technischen Kommission   
 entscheidet nach wie vor der beirat.

• Nur die ernennung des Vorsitzenden der technischen 
 Kommission soll – wegen der Notwendigkeit einer vertrau- 
 ensvollen Zusammenarbeit – dem VPi-Vorsitzenden vorbe- 
 halten bleiben.

• Die technische Kommission soll künftig direkt dem  
 Geschäftsführenden ausschuss berichten – dem eigent- 
 lichen steuerungsorgan der VPi. Das bedeutet, dass die  
 technische Kommission in Zukunft keinen eigenen Organ- 
 status mehr hat.

• Die technische Kommission soll mindestens einmal im  
 Jahr eine für alle offene informationsveranstaltung zu tech- 
 nischen Fragen organisieren. im Übrigen ist vorgesehen,   
 dass zu einzelthemen verstärkt Unterarbeitsgruppen ein- 
 gesetzt werden.

• Zur Koordinierung der gesamten technischen arbeit der  
 VPi soll ein technischer Koordinator als Vollzeitkraft ein- 
 gestellt werden. Diese Maßnahme halten wir für erforder- 
 lich, um den wachsenden anforderungen des Verbandes  
 bei der behandlung technischer themen künftig gerecht  
 werden zu können. Die geplanten Maßnahmen verlangen  
 einige satzungsänderungen, über die heute beschlossen  

 werden soll. sie erfordern aber auch eine erhöhung der  
 Mitgliedsbeiträge. Der Geschäftsführende ausschuss hat  
 hierzu mehrere Varianten untersucht und sich dann auf  
 ein Modell verständigt, das auch die volle Zustimmung des  
 beirates gefunden hat. es liegt der heutigen Mitgliederver- 
 sammlung zur beschlussfassung vor.

3. sonstige aktivitäten

ich bin in meinen bisherigen ausführungen auf die 
wesentlichen aktivitäten der VPi in den vergangenen 12 
Monaten eingegangen. es wird erkennbar, dass zunehmend 
internationale, d.h. europäische themen im Fokus stehen. 
Weitere arbeitsschwerpunkte finden sie in unserem Jahresbe-
richt 2006, der in der letzten Woche versandt wurde. sicher-
lich haben sie wahrgenommen, dass dieser Jahresbericht 
ebenfalls neu gestaltet ist. aufgabe der VPi ist es, sowohl die 
einzelthemen als auch das Ganze im blick zu behalten. hier-
zu bedarf es mit zunehmender tendenz der ehrenamtlichen 
Unterstützung durch unsere Mitgliedsfirmen, denen ich an 
dieser stelle für ihre Leistungen für die VPi ausdrücklich 
danken möchte.

Meine Damen und herren, wir sind sicher, dass sich die 
Veränderungen, die sich in der letzten Zeit im schienengü-
terverkehr vollzogen haben bzw. noch vollziehen werden, die 
Wettbewerbsfähigkeit und attraktivität der schiene weiter 
erhöhen. Dabei wird es von großer bedeutung sein, das kom-
plexe system schiene zu vereinfachen. hieran müssen alle 
am schienengüterverkehr beteiligten ein massives interes-
se haben. Der P-Wagen ist nach wie vor der Motor, der den 
Wettbewerb auf der schiene antreibt. Gleichzeitig profitiert er 
auch von der renaissance der schiene, die seit einiger Zeit zu 
beobachten ist. Die Privatwagenhalter entlasten nicht nur Ver-
lader und eisenbahnverkehrsunternehmen von investitionen 
in modernes Wagenmaterial. sie bilden letztendlich auch die 
Grundlage für den Markteintritt privater eVUs und sind basis 
für das weitere Marktwachstum des schienengüterverkehrs 
in europa.
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Die diskriminierungsfreie Nutzung der deutschen
eisenbahninfrastruktur: theorie und Praxis
Gastvortrag auf der Jahresmitgliederversammlung 2007

i. ausgangssituation, eckdaten, auftrag, symmetrische 
regulierung

Natürliche Monopole nutzen infrastrukturen, die nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig hohem aufwand duplizier-
bar sind. Deshalb muss ihre Nutzung frei sein, der Zugang 
zu ihnen offen stehen. Jüngster bereich der regulierung von 
Netzwirtschaften ist daher der Eisenbahnmarkt. hierzu 
möchte ich einen ausblick auf die derzeitige Wettbewerbssi-
tuation in Deutschland unter einbeziehung des europäischen 
schienenverkehrs und auf die aus sicht der bundesnetzagen-
tur umzusetzenden Forderungen geben.

Das Recht auf diskriminierungsfreien Infrastruktur-
zugang besteht im bundesrecht bereits seit 1993 mit dem 
eisenbahnneuordnungsgesetz. Darin enthalten war das recht 
auf diskriminierungsfreien Zugang zum schienennetz.

im Jahre 2002 schuf der Gesetzgeber im rahmen des 
Zweiten eisenbahnrechtsänderungsgesetzes ein umfassendes 
Zugangsrecht auch zu Serviceeinrichtungen. Das pri-
märe Ziel war, die bestehenden öffentlichen schienennetze 
der eisenbahnen für alle eisenbahnverkehrsunternehmen 
grundsätzlich zu öffnen und den Wettbewerb unter mehreren 
eisenbahnunternehmen auf einem Netz oder auf einzelnen 
strecken zu ermöglichen. Dies soll nicht zuletzt Chancen-
gleichheit für alle eisenbahnunternehmen schaffen.

Das Dritte und Vierte Gesetz zur Änderung eisenbahn-
rechtlicher Vorschriften im vergangenen Jahr diente insbe-
sondere der vollständigen Umsetzung des sog. europäischen 

„ersten eisenbahnpaketes“. Erklärte Ziele des europäischen 
wie deutschen Gesetzgebers sind, ein attraktives Verkehrs-
angebot auf der Schiene zu gewährleisten sowie einen 
wirksamen und unverfälschten Wettbewerb bei dem 
erbringen von eisenbahnverkehrsleistungen und dem betrieb 

von eisenbahninfrastrukturen sicherzustellen.

Für die Überwachung der einhaltung der Vorschriften 
des eisenbahnrechts über den Zugang zur eisenbahninfra-
struktur ist seit dem 1. Januar 2006 die Bundesnetzagentur 
verantwortlich.

Der bundesnetzagentur obliegt gemäß § 14b aeG die 
aufgabe, die einhaltung der Vorschriften des eisenbahnrechts 
über den diskriminierungsfreien Zugang zur eisenbahninfra-

struktur zu überwachen und gegen festgestellte und zukünf-

tige Verstöße Maßnahmen zu ergreifen. Die bundesnetz-
agentur überwacht insbesondere die diskriminierungsfreie 
benutzung der von den eisenbahninfrastrukturunternehmen 
(eiU) betriebenen Schienenwege und Serviceeinrichtungen 
durch eisenbahnverkehrsunternehmen (eVU). ebenso über-
prüft sie die diskriminierungsfreie erbringung der von den 
eisenbahnunternehmen in ihrem Geschäftsbereich angebo-
tenen Dienstleistungen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich 
der erstellung des Netzfahrplans und der entscheidungen 
über die Zuweisung von Zugtrassen. Über beabsichtigte 
entscheidungen eines eisenbahninfrastrukturunternehmens, 
die Zuweisung von Zugtrassen innerhalb oder außerhalb der 
erstellung des Netzfahrplans abzulehnen, ist die bundesnetz-
agentur vorab zu informieren. sie kann einer beabsichtigten 
ablehnenden entscheidung eines schienenwegbetreibers 
innerhalb gewisser Fristen, die teilweise lediglich einen ar-
beitstag betragen, widersprechen.

• Nach einschätzung der bundesnetzagentur gibt es unter   
 berücksichtigung der seit april 2005 gültigen rechtslage  
 ca. 350 öffentliche eisenbahnverkehrsunternehmen sowie   
 ca.  900 öffentliche eisenbahninfrastrukturunternehmen, die  
 der regulierung unterliegen und auskunftspflichtig sind. 

• Längst nicht alle eisenbahninfrastrukturunternehmen   
 haben bereits schienennetznutzungsbedingungen (sNb)   
 bzw. Nutzungsbedingungen für serviceeinrichtungen (Nbs)   
 erstellt. Die Unternehmen erstellten 92 sNb und 81 Nbs.

• Das deutsche schienennetz verfügt über eine Gesamt- 
 länge von mehr als 45.000 km, davon sind rund 55 Prozent  
 nicht elektrifiziert. in diesem Wert sind auch bereits alle  
 erfassten serviceeinrichtungen, inklusive ca. 370 Gleis-  
 anschlüsse berücksichtigt.

•  insgesamt gab es in Deutschland rund 8.700 service- 
 einrichtungen.

•  Die größten Umsätze erzielen die eisenbahninfrastruk- 
 turunternehmen mit den entgelten für die Nutzung von   
 trassen, Personenbahnhöfen und einrichtungen zur brenn- 
 stoffaufnahme. Dem Gesamtumsatz aus serviceeinrich- 
 tungen in höhe von 1,2 Milliarden euro stand ein Umsatz   
 bei trassenentgelten von 3,8 Milliarden euro gegenüber.

Wegen der gesetzlich vorgeschriebenen symmetrischen 
Regulierung wird das ausmaß der für die nächsten Jahre 
anstehenden regulierungsaufgaben schon anhand dieser 

nackten Zahlen deutlich.

5.2 Prof. Dr. Karsten Otte, bundesnetzagentur

<<
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Zu beginn der eisenbahnregulierung dominierten Zu-
gangsverfahren. Konsequente ahndung von Verstößen in fast 
300 Verfahren seit 2002 und zahlreiche gewonnene Prozesse 
haben diese Problematik aber mittlerweile in den hinter-
grund treten lassen, sei es, weil trassenkonflikte durch aus-
reichende alternativangebote verhindert werden konnten, sei 
es aus gewachsenem respekt vor der regulierungsbehörde.

Die Arbeitsschwerpunkte haben sich inzwischen verla-
gert. im rahmen ihrer befugnisse hat die bundesnetzagentur 
nunmehr bereits zweimal Nutzungsbedingungen einiger 
marktrelevanter betreiber der schienenwege und betreiber von 
serviceeinrichtungen überprüft und teilweise beanstandet.

ii. beurteilung der Wirksamkeit des eisenbahnrecht-
lichen instrumentariums

Die behördliche Möglichkeit, bereits auf sich abzeich-
nende, diskriminierende Verhaltensweisen von eisenbahn-
infrastrukturbehörden reagieren zu können, erzeugt eine  
für alle Marktteilnehmer und die regulierungsbehörde  
vorteilhafte Situation:

•  Die Wettbewerber werden in ihrer wirtschaftlichen ent-  
 wicklung gar nicht erst durch diskriminierendes Verhalten  
 von infrastrukturbetreibern gestört.

•  Die infrastrukturunternehmen werden vor den Folgen   
 eines tatsächlich diskriminierenden Verhaltens geschützt,   
 auch bleibt ihnen ein tiefer gehender imageschaden erspart.

•  Der gesamte Markt einschließlich der investoren wird  
 nicht durch diskriminierendes Verhalten verunsichert und   
 in seiner entwicklung dadurch zumindest nicht gebremst.

•  Die regulierungsbehörde kann durch kürzere Verfah- 
 rensdauer potentiell mehr sachverhalte aufgreifen, wobei   
 jedoch die von großen infrastrukturbetreibern avisierte   
 „Überregulierung“ in den kommenden Jahren kein realis- 
 tisches szenario darstellt.

Die Möglichkeit der gesetzlichen Anordnung der sofor-
tigen Vollziehbarkeit von entscheidungen der regulierungs-
behörde hat sich bewährt. sie kann in deutlichem Umfang zu 
einer unmittelbaren Wirksamkeit der regulierungsbehörd-

lichen entscheidungen in der Praxis beitragen. Während 
bislang insbesondere die Db Netz aG allein durch einlegen 

eines Widerspruchs das praktische Wirksamwerden regulie-
rungsbehördlicher entscheidungen um einige Wochen, z. t. 
auch Monate hinausschieben konnte, ist dies heute nur noch 
mit einer gerichtlichen entscheidung im sog. Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes möglich. eine Verhaltensän-
derung, die etwa in einer höheren akzeptanz behördlicher 
entscheidungen liegen könnte, lässt sich bei der Db Netz aG 
in der Praxis bislang allerdings nicht erkennen.

Mit der Verpflichtung der schienenwegsbetreiber, eine 
beabsichtigte ablehnende entscheidung vorab der regulie-
rungsbehörde mitzuteilen, ist ein erster schritt auf dem Weg 
zu erhöhter Transparenz allen Marktteilnehmern gegenü-
ber getan. Weitere schritte sollen folgen. auch die übrigen 
mittelständischen und kleineren Eisenbahninfrastrukturun-
ternehmen sind verpflichtet, Nutzungsbedingungen aufzu-
stellen und diese zu veröffentlichen. Die bundesnetzagentur 
wird auch deren Nutzungsbedingungen auf die Vereinbarkeit 
mit dem geltenden recht überprüfen. Mit ihr abgestimmte 
verbandsseitige Musterbedingungen können hier ein 
gangbarer Weg sein. Gespräche darüber werden geführt. Da-
rüber hinaus werden alle übrigen netzzugangsrelevanten 
Betreiberdokumente, in denen insbesondere technische 
Netzzugangsbedingungen einseitig festgelegt werden, auf 
ihre entsprechung mit den Vorschriften des eisenbahnrechts 
geprüft. Nicht nur beim Zugang zu schienenwegen ist die 
bundesnetzagentur gehalten, „ein Ohr an der schiene“ zu 
haben. auch betreiber von Werkstätten müssen grundsätzlich 
ganztägig unter bestimmten Voraussetzungen Zugang gewäh-
ren. Damit auch im rahmen dieser serviceeinrichtungen ein 
wirksamer und unverfälschter Wettbewerb sichergestellt 

ist, wird die bundesnetzagentur verstärkt die vorhandenen 
rechtlichen und betrieblichen bestimmungen untersuchen.

iii. Problemfelder

1. trassenbelegung, Kapazität

Unsere bislang gesammelten erfahrungen belegen, dass 
die von den europäischen richtlinien geforderte transpa-
renz derzeit noch nicht vollständig von den eisenbahnin-
frastrukturunternehmen umgesetzt wurde. Zur beurteilung 

der Nutzungskonflikte benötigt die bundesnetzagentur 
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ausgesuchte Dateien und andere Unterlagen. Zurzeit werden 
bei trassennutzungskonflikten die infrastrukturdaten der 
konfliktbehafteten streckenabschnitte einzeln angefordert. 
eine gesamthafte Beschreibung der Infrastruktur und 
der Trassenbelegung der Db Netz aG ist bei der bundes-
netzagentur immer noch nicht vorhanden. Dies führt zu 
Verfahrensverzögerungen. Zudem tendieren eisenbahnver-
kehrsunternehmen immer häufiger dazu, sehr kurzfristige 
anträge auf infrastrukturnutzung zu stellen, insbesondere 
im Güterverkehr (ad-hoc-Verkehre). in diesen Fällen sind die 
eisenbahnverkehrsunternehmen auf schnelle entscheidungen 
sowohl des eisenbahninfrastrukturunternehmens als auch im 
Konfliktfall der bundesnetzagentur angewiesen.

es ist aus sicht der bundesnetzagentur unverzichtbar, dass 
alle Zugangsberechtigten Kenntnis über die für die Zug-
fahrt und die Nutzung einer Serviceeinrichtung vorhan-
dene Infrastruktur und die angebotenen Dienstleistungen 
besitzen. anhand einer makroskopischen Gleisdarstellung 
muss es gelingen, dass jeder Marktteilnehmer eigenständig 
erkennen kann, inwieweit der Verkehrsträger schiene als 
transportweg rentabel ist.

Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass jeder Zu-
gangsberechtigte über die technischen Anforderungen der 
Infrastruktur Kenntnis hat, so dass die sicherheit auf der 
schiene sowohl von seiten des eisenbahninfrastrukturunter-
nehmens als auch vom Zugangsberechtigten und ein attrak-
tives Verkehrsangebot erreicht werden.

2. infrastrukturdaten über Qualität, erhebungsproblem

Daten über die Netzqualität schließlich würden der 
regulierungsbehörde ein verlässliches Urteil über die an-
gemessenheit der entgelte erlauben. Die Db Netz aG hat es 
bislang abgelehnt, die notwendigen Daten herauszugeben. in 
gerichtlichen auseinandersetzungen hat das VG Köln bislang 

die auffassung vertreten, dass eine derartige entscheidung 
wegen ihrer Komplexität kaum innerhalb des Verfahrens im 
einstweiligen rechtsschutz getroffen werden könne. Die be-

nötigten Daten würden auch einer Überprüfung des trassen- 
und anlagenpreissystems dienen.

aufgrund ständiger anpassungen der infrastruktur wäre 

zudem ein regelmäßiger Datenaustausch zwischen der Db 

Netz aG und der bundesnetzagentur denkbar. Nach einschät-
zung durch externe it-experten könnte dieser austauschvor-
gang automatisiert ablaufen und würde nur geringsten auf-
wand erzeugen. basierend auf bisherigen erfahrungen dürfte 
die Db Netz aG den rechtsweg bei einer entsprechenden 
behördlichen anordnung allerdings vollständig ausschöpfen.

3. Verdachtsunabhängige Marktbeobachtung

im Jahr 2006 wurde mit der Marktbeobachtung bei den 
eisenbahnunternehmen begonnen. abgefordert wurden infor-
mationen zum berichtsjahr 2005. Dafür war es unerlässlich, 
durch Umfrage eine Primärdatenerhebung bei allen Marktteil-
nehmern im schienenverkehrsmarkt durchzuführen.

ausführlich wird die bundesnetzagentur die ergebnisse 
der Marktbeobachtung in ihrem tätigkeitsbericht nach § 14b 
abs.4 aeG dokumentieren. Der voraussichtlich in diesem 
sommer abgeschlossene bericht wird – wie gesetzlich vorge-
sehen – zunächst der bundesregierung übersandt werden, die 
ihrerseits den bericht, ggf. ergänzt um eine eigene stellung-
nahme, unverzüglich dem Deutschen bundestag zuleitet.

Die bundesnetzagentur beabsichtigt, die Marktbeobach-
tung in den kommenden Jahren auszuweiten, um differen-
zierte Aussagen zu Lage bzw. Fortschritt des Wettbewerbs, 
zur Leistungsqualität und zur Angemessenheit der 
erhobenen Entgelte treffen zu können. Zudem ist es für den 
geplanten einstieg der bundesnetzagentur in die Kontrolle 
der infrastrukturnutzungsentgelte notwendig, bei den eisen-
bahninfrastrukturunternehmen weitere grundlegende Daten 

zu erheben. im schrifftum sind zur berechtigung der Markt-
beobachtung durch die bundesnetzagentur vereinzelt Gegen-
positionen geäußert worden. Die bundesnetzagentur vertritt 

hierzu auf der basis des geltenden rechts dezidiert die 
auffassung, zur umfassenden Marktbeobachtung berechtigt 
zu sein. Zur weiteren Klärung hat die bundesnetzagentur in 
der ressortabstimmung zum eisenbahn-Neuordnungsgesetz 
(ebNeuOG) zusätzlich Vorschläge zur Klärung eingebracht.
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4. Nutzungsbedingungen

Mit bescheid vom 17.11.2006 widersprach die bundesnetz-
agentur teilen der beabsichtigten Neufassung der Nutzungs-
bedingungen der DB Station & Service AG. Die beanstan-
dungen betrafen u. a.:

• unkonditionierte entscheidungsspielräume (auch  
 bemühensklauseln)

•  weitreichende Leistungsverweigerungsrechte

•  den vollständigen ausschluss von schadensersatzan- 
 sprüchen bei Nutzungsbeeinträchtigungen durch bau- und  
 instandhaltungsmaßnahmen

•  das für die eisenbahnverkehrsunternehmen bestehende   
 Verbot, an den bahnsteigen Fahrgastinformationen und   
 andere serviceleistungen zu erbringen, auch wenn die Db   
 station & service aG diese Leistungen selbst nicht anbieten  
 wollte

•  nur unzureichende angaben über zugangsrelevante  
 infrastruktur und Dienstleistungen

am 20.11.2006 widersprach die bundesnetzagentur sowohl 
den Schienennetz-Benutzungsbedingungen (SNB) als 
auch den Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen 
(NBS) der Db Netz aG. auch in diesen beiden Verfahren 
ergab die Prüfung zahlreiche rechtsverstöße. Wie bei den 
Nutzungsbedingungen der Db station & service aG wurde 
auch hier beanstandet:

•  der vollständige ausschluss von schadensersatzansprü-  
 chen bei Nutzungsbeeinträchtigung auf Grund von bau-   
 und instandhaltungsmaßnahmen

•  regelungen, wonach sich die Db Netz aG das recht ein-  
 räumt, unterjährig den vertraglich vereinbarten Zustand   
 der infrastruktur auch ohne sicherheitstechnisch unum-  
 gängliche Gründe zu ändern, ohne dass dies auswir-  
 kungen auf die ansprüche der Zugangsberechtigten haben  
 soll (Freizeichnung von jeglichen ersatzansprüchen)

•  ein vollständiger ausschluss von Güterverkehr eo ipso   
 auf hochwertigen strecken, ohne dass sicherheitliche   
 erwägungen dies rechtfertigen würden

•  die nicht bzw. nicht vollständige Umsetzung der gesetz-  
 lichen Vorgaben zur einführung eines Qualitätssicherungs- 
 systems (anreizsystem)

Die Db Netz aG hat fristwahrend Widerspruch eingelegt, 
um aus ihrer sicht bestehende rechtliche Grundsatzfragen zu 
klären. sie hat darüber hinaus in bezug auf ausgewählte rü-

gen (anreizregime; Güterverkehre auf schnellstrecken) einen 
Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihres 
Widerspruchs beim VG Köln gestellt, der vom VG Köln um-
gehend abgelehnt wurde. Gegen die verwaltungsgerichtliche 
entscheidung hat die Db Netz aG sodann beschwerde beim 
OVG Münster eingelegt. Die station & service aG hat eben-
falls Widerspruch eingelegt, gleichzeitig hat sie sämtliche 
aufgegebenen Änderungen vorgenommen.

Die juristische auseinandersetzung um die beanstandung 
einiger Klauseln in den schienennetznutzungsbedingungen 
(sNb) von Db Netz durch die bundesnetzagentur im Dezem-
ber 2006 hat in der zweiten runde zu einem vorläufigen 
teilerfolg der Db Netz geführt.

Das OVG Münster gab dem antrag der Db Netz im be-
schwerdeverfahren statt. Der beschluss des OVG Münster 
ist unanfechtbar. Damit gelten bis zur entscheidung in der 
hauptsache die sNb insoweit wieder in der von Db Netz 
ursprünglich vorgelegten Fassung.

Nach Auffassung des OVG Münster fiel die im Verfahren 
nach § 80 abs 5 VwGO vorzunehmende abwägung des auf-
schubinteresses des betroffenen (Db Netz aG) und des (in der 
regel) öffentlichen Vollzugsinteresses im konkreten Fall zu 
Gunsten der Db Netz aG aus. Die angefochtene entscheidung 
der bundesnetzagentur unterliege bezüglich der genannten 
Klauseln nach einer summarischen Prüfung durchgreifen-
den rechtlichen bedenken. Gewichtige Nachteile für öffentli-
che belange seien nicht ersichtlich, wenn die betroffenen 
Klauseln bis zur entscheidung in der hauptsache nicht voll-
zogen würden. Das Diskriminierungspotential der angegrif-

fenen Klauseln sei eher zweifelhafter Natur. Demgegenüber 
hätte die Db Netz aG durch die geforderten Änderungen der 
Klauseln voraussichtlich erhebliche finanzielle belastungen 
bzw. einbußen.

Die bisherige Verfahrensgeschichte ist Beleg für die 
Rechtsschutzmöglichkeiten von der Regulierung betrof-
fener Unternehmen. Zum schutz des Wettbewerbs sieht das 

Gesetz eine unmittelbare und nicht aufschiebende Wirkung 
regulierungsbehördlicher Verfügungen vor (§ 37 aeG). Da-
gegen gerichtete Widersprüche des bescheidadressaten (hier 
Db Netz) bleiben im Normalfall wirkungslos. im Wege des 
einstweiligen rechtsschutzes kann sich der bescheidadressat 

gleichwohl gegen die behördliche Verfügung wehren und sie 
bis zur Klärung des streitfalls in der hauptsache abwehren.  
Dies ist hier geschehen.

Die diskriminierungsfreie Nutzung der deutschen
eisenbahninfrastruktur: theorie und Praxis
Gastvortrag auf der Jahresmitgliederversammlung 2007
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Der Fall macht somit deutlich, wie im Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes eine summarische Prüfung 
von Sachgesichtspunkten und eine Folgenabwägung dazu 
beitragen können, den Sofortvollzug regulierungsbehörd-
licher Entscheidungen abzuwehren.

Die streitgegenständlichen Fragen werden erneut im 
hauptsacheverfahren zu behandeln sein.

5. anreizsystem zur Leistungsoptimierung und Verrin-
gerung von störungen, gesetzlicher auftrag, Umsetzung

Gemäß § 21 abs. l eibV wird dem betreiber der schienen-
wege unter der Überschrift „entgeltgrundsätze für schienen-
wege“ aufgegeben, die entgelte so zu gestalten, dass sie durch 
leistungsabhängige bestandteile ihnen selbst sowie den 
eisenbahnverkehrsunternehmen anreize zur Verringerung 
von störungen und zur erhöhung der Leistungsfähigkeit des 
schienennetzes bieten.

Die Db Netz aG hat zu beginn der Fahrplanperiode 2006 / 
2007 ein anreizsystem zur anwendung gebracht. sie hat die 
Koordinaten und Parameter ihres anreizsystems im rahmen 
ihrer schienennetz-benutzungsbedingungen formuliert. Zu-
vor hatte sie im bereich ihrer Niederlassung Nord einen test 
mit beteiligung zahlreicher eisenbahnverkehrsunternehmen 
durchgeführt und in zwei Veranstaltungen ihr spezifisches 
anreizsystem mit beteiligten erörtert. Die bundesnetzagentur 
hat mehrfach deutlich gemacht, dass

•  der aktuelle Umsetzungsgrad des Db Netz-spezifischen   
 anreizsystems hinter den gesetzlichen Maßgaben an zahl- 
 reichen stellen zurückbleibe

•  die bundesnetzagentur gleichwohl die einführung des   
 an sich unzulänglichen anreizsystems als ersten schritt   
 unterstützen werde

in Konsequenz ihrer Vorbehalte beanstandete die 
Bundesnetzagentur den anreizspezifischen teilbereich der 

schienennetz-benutzungsbedingungen der Db Netz aG und 
gab der Db Netz aG eine kundenorientierte Fortentwicklung 
ihres anreizsystems auf. sie beanstandete insbesondere:

•  das Fehlen von weiteren Leistungs- und Regelungs- 
 komponenten (Zug, Zeit und Ort (start und Ziel)), denn   
 die Db Netz aG stellt als zentralen anknüpfungspunkt für   

 das anreizsystem lediglich auf Verspätungsfälle ab;

•  die Möglichkeit zu unterschiedlicher Behandlung kon- 
 zernexterner und konzerninterner Nutzer bei der Zuwei- 
 sung  von Verspätungsursachen;

•  die Herausnahme von Baumaßnahmen aus dem bereich   
 zurechenbarer störungsursachen;

•  das Vorhandensein von Diskriminierungspotenzial bei   
 der aufzeichnung von Verspätungsminuten durch den   
 Fahrdienstleiter der Db Netz aG und die teilweise will-  
 kürliche Verantwortungszuweisung bei Verspätungen;

•  eine unzulässige Verengung der in § 21 abs.1 bzw. § 21   
 abs. 6 eibV geregelten rechtsfolgen, denn die Db Netz   
 aG vertritt die auffassung, dass eine Entgeltminderung   
 nach dem anreizsystem zur Verringerung von störungen   
 auf eine Minderung des Nutzungsentgeltes angerechnet   
 werden kann. Damit verkennt sie die bedeutung der   
 institute „Minderungspflicht‘‘ und „anreizsystem“;

•  die entgegen dem Verordnungsrecht durch die Db Netz aG  
 erfolgte Herausnahme bestimmter Verkehre aus dem   
 anwendungsbereich des anreizsystems

Die bundesnetzagentur hat damit diejenigen bestandteile 
des anreizsystems beanstandet, die nicht den Vorschriften 
des eisenbahnrechts entsprechen, weil sie die Vorgaben und 
Zielsetzungen des § 21 abs.1 s.1 eibV konterkarieren oder 
deutlich unterschreiten bzw. gegen das Diskriminierungsver-
bot verstoßen.

6. entgeltkontrolle de lege lata (regionalzuschläge; tras-
senpreise; stationspreise) 

Die leistungsangemessene und transparente bestimmung 
der entgelte für die Nutzung der eisenbahninfrastruktur ist 
ein zentrales element ihrer diskriminierungsfreien Nut-

zung. Überhöhte oder prohibitiv wirkende Nutzungsentgelte 
können bewirken, dass die ausübung gesetzlich verankerter 
Zugangsrechte erheblich erschwert bzw. in wettbewerbswid-

riger Weise unterlaufen wird.

Der eisenbahninfrastrukturmarkt ist im bereich der 
schienenwege und der Mehrzahl der serviceeinrichtungen 

gekennzeichnet durch einen Marktdominator und zahlreiche 
kleinere anbieter. im bewusstsein dieser Marktverhältnisse 
hat sich der Gesetzgeber zu einer symmetrischen regulie-
rung entschlossen.
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Von zahleichen Marktteilnehmern und ihren interessen-
vertretungen wird die berechtigung der gefordeten ent-
gelthöhen (=entgeltmaßstäbe) und die Nachvollziehbarkeit 
der gesetzlich vorgesehenen entgelt(bildungs-)grundsätze 
vehement bestritten, Zahlungen unter Vorbehalt oder rech-
nungskürzungen werden angekündigt. Da die Nutzungsent-
gelte eisenbahnrechtlich keinem Genehmigungsvorbehalt 
unterliegen, erwarten die Marktteilnehmer eine zeitnahe, 
konsequente und transparente Regulierung der Nutzungs-
entgelte durch die Bundesnetzagentur.

Die bundesnetzagentur war aufgrund der Unklarheit der 
gesetzlichen Regelungen in § 14 abs. 4 aeG bisher noch 
nicht vertiefend in die Prüfung von entgeltgrundsätzen und 
entgelten eingestiegen. Da aber sowohl die eisenbahninfra-
strukturunternehmen als auch die Zugangsberechtigten und 
alle übrigen Marktteilnehmer rechtsklarheit und -sicher-
heit über die den eisenbahninfrastrukturunternehmen 
obliegenden Verpflichtungen zur entgeltgestaltung sowie 
über die der bundesnetzagentur zur Verfügung stehenden 
regulierungsinstrumente benötigen und insbesondere 
regionalzuschläge, trassenpreisunterschiede, stationspreis-
berechnungen kritisieren, hatte die bundesnetzagentur daher 
anfang september 2006 ein Gutachten zur Klärung von ent-
geltfragen nach aeG und eibV ausgeschrieben. Die bundes-
netzagentur hatte im Vorgriff auf die tiefere Klärungsbedürf-
tigkeit von entgeltstrukturen in den bescheiden zu den abP 
(Personenbahnhöfe), Nbs und sNb (Db Netz) vom Dezember 
2006 bereits einzelpunkte gerügt und für die gesamte entgelt-
erhebung eine Prüfung des Trassenpreissystems und des 
Stationspreissystems nach Klärung der Rechtslage durch 
das Entgeltgutachten angekündigt.

Das Gutachten hatte die aufgabe, Maßstäbe für die zuläs-

sige entgelthöhe, für die Zusammensetzung der entgelte und 
die bestimmung der zulässigen rendite zu klären. 

Vor dem hintergrund der richtlinie 2001/14/eG sind 

Modelle nach Vollkosten - mit oder ohne kalkulatorische 
abschreibungen und Zinsen - oder Grenzkosten möglich. Die 
vom Gutachter angestellte exegese des aeG ergibt für schie-

nenwege das Vollkostenprinzip, für serviceeinrichtungen das 
Verbot des Preishöhenmissbrauchs. eine entscheidung für 
das eine oder das andere Modell wird im Markt auch vor dem 
hintergrund der Kostenverträglichkeit einzelner Verkehrs-
dienstleistungen (z. b. im Güterverkehr) betrachtet. in diesem 

Kontext beantwortet das Gutachten auch die Frage, inwieweit 
die (kalkulatorischen) Zinsen den Kosten oder der rendite 
zuzurechnen sind. Des Weiteren beantwortet das entgeltgut-
achten z. b. Fragen nach ansatz und ermittlung von Konzern-
umlagen, von kostenmindernden erlösen, öffentlichen Zu-
schüssen, subventionen, Personalreserven und langfristigen 
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen.

Von entscheidender bedeutung wird bei den anstehenden 
Prüfungen die Frage sein, wie groß die unternehmerische 
Freiheit bei der Entgeltgestaltung ist. Dies betrifft die Frage 
der Verteilung auf verschiedene Kostenträger, Verkehrsträger 
und Marktsegmente sowie die Frage der entgelthöhe (wo 
beginnt Diskriminierung und wo der Preismissbrauch?).

7. balancierung: beobachtung der entwicklung des euro-
päischen Wettbewerbs 

Lassen sie uns im Weiteren die entwicklung des europä-
ischen Wettbewerbs anhand einer konkreten strecke näher 
betrachten, und zwar des sog. „Nord-Süd-Korridors“ von 
rotterdam über Köln, bern nach Mailand, den die bundes-
netzagentur zusammen mit den regulierungsstellen aus den 
Niederlanden, der schweiz und italien genauer untersucht, 
um Diskriminierungspotenziale zu erkennen, darzustellen 
und zu lösen. auf diesem Korridor ist ein stetiger Zuwachs 
von grenzüberschreitendem Güterverkehr zu verzeichnen, 
wie in europa insgesamt. Das von Deutschland ausgehende 
aufkommen im internationalen Güterverkehr betrug im Jahre 

2002 noch 40.538 Mio. t, im Jahre 2004 bereits 46.063 Mio. t.  
Die Güterverkehrsleistung auf der schiene nahm in der eU 
von 2003 bis 2004 um 15.557 Mio tkm (= 4,3 %) zu. beson-
ders ausgeprägt war die Zunahme in Deutschland mit  
einem Plus von 7.946 Mio tkm. Mittelständische Unterneh-

men wie rail4chem, tX Logistik, hGK oder auch sbb cargo 
erbringen auf dem Nord-süd-Korridor einen wesentlichen 
beitrag zur entwicklung eines Wettbewerbs auf dem schie-

nensektor europaweit.

Damit die transportleistungen weiter steigen können, wer-
den die regulierungsstellen auch europäische Vereinigungen 

von eisenbahnunternehmen beobachten und nachhaltig 
Unterstützung und Hilfe bei der Entwicklung von ein-
fachen und transparenten Methoden zur internationalen 
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Trassenvergabe leisten. themen auf unserer agenda werden 
neben der Funktionsweise von Forum train europe (Fte) und 
rail Net europe (rNe) auch die Funktionalität und die ersten 
erfahrungen mit dem One-stop-shop sein.

es bleibt schließlich ein weiterer Wunsch von europäischer 
Dimension: im europäischen eisenbahnsektor haben die re-
gulierungsstellen der Mitgliedstaaten unterschiedliche Kom-
petenzen. Verschiedene Prioritäten für die Trassenvergabe 
und nicht einheitlich festgelegte Fristen erschweren zusätz-
lich den grenzüberschreitenden eisenbahnverkehr. Die Har-
monisierung des Regulierungsverhaltens in Europa würde 
helfen, Wettbewerbsverzerrungen durch unterschiedliche 
regulierung des Marktes zu verhindern. Die bundesnetz-
agentur stellt dazu ihre erfahrungen anderen regulierern zur 
Verfügung. aus sicht der bundesnetzagentur ist es außerdem 
unerlässlich, dass neben den zuvor genannten rechtlichen be-
stimmungen auch die technischen und betrieblichen Anfor-
derungen vereinheitlicht werden. Zu nennen wären hierbei 
innovative techniken wie GsM-r, dessen Migration bislang in 
den Mitgliedstaaten unterschiedlich erfolgt ist und eine hürde 
darstellt, die kein anderer Verkehrsträger zu bewältigen hat.

solche Forderungen richten sich nicht nur an die europä-
ische Kommission, sondern auch an alle Marktteilnehmer, 
also eisenbahnunternehmen, spediteure, interessierte Kreise, 
die durch ihr Verhalten erheblich dazu beitragen können, 
dass über die Grenzen Deutschlands hinaus Wege und 
Lösungen gefunden werden, dass eines tages ein eisenbahn-
unternehmen mit einem triebfahrzeug und einem triebfahr-
zeugführer unter gleichen bedingungen von rotterdam bis 

nach Mailand fahren kann. 

iV. Vorstellungen der bundesnetzagentur zur künftigen 
eisenbahnregulierung

1.  aus der begrenzung auf Verhaltensweisen von infra-  
 strukturbetreibern entwickelt sich ein anreiz für inte-  
 grierte Konzerne, aufgaben vom Netzbetreiber wegzuneh-  
 men und auf andere Konzernunternehmen, bei denen strei- 
 tig ist, ob sie der regulierung unterfallen, zu verlagern. Zur  
 Klarstellung und streitvermeidung sowie zur stärkung   
 der regulierungsmöglichkeiten wäre es sinnvoll, die Regu- 
 lierungsbefugnis gesetzlich auf das Verhalten von eisen- 

 bahnverkehrsunternehmen auszudehnen, die durch eine  
 Konzernstruktur mit mindestens einem eisenbahninfra- 
 strukturbetreiber verbunden sind.  ausweichenden Kom- 
 pensationsentwicklungen kann somit wirkungsvoll begeg- 
 net werden. Die bundesnetzagentur hat diesen standpunkt  
 in einem Verfahren – bisher unbeanstandet – vertreten.

2.  Die Verpflichtung der schienenwegsbetreiber, eine   
 beabsichtigte ablehnende entscheidung vorab der regu-  
 lierungsbehörde mitzuteilen, wird nicht mit der gebotenen  
 sorgfalt wahrgenommen. Derartige Unterrichtungen   
 erfolgen insbesondere von bundesweit tätigen infrastruk- 
 turunternehmen derzeit in einem äußerst geringen Maß.   
 hinzu kommen etliche Fälle, in denen die Vorabmitteilung  
 zu spät erfolgt, unvollständig oder an nicht kommunizierte  
 Faxnummern abgegeben wird. Die regulierungsbehörde  
 wird basierend auf den bisherigen, wenig positiven  
 erfahrungen diesen bereich als einen zukünftigen aktions- 
 schwerpunkt vorsehen. Die unternehmerische bereitschaft,  
 den gesetzlichen Forderungen in vollem Umfang nachzu- 
 kommen, könnte durch das Einführen von OWi-Tatbestän- 
 den stark gefördert werden, wie positive erfahrungen im  
 aufgabenbereich des eisenbahn-bundesamtes im rahmen  
 der GGVse belegen.

3. eine Entgeltprüfung ist im geltenden recht ansatzweise  
 bereits verankert. Dieser ansatz sollte für eine effektive   
 regulierung konsequent weiterentwickelt werden in  
 richtung einer einheitlichen Überprüfung von entgelten  
 für schienenwege und wesentliche serviceeinrichtungen,  
 insbesondere Personenbahnhöfe, auf ihre Kostenbasiert- 
 heit. bislang enthält das Gesetz auch keinen vollständigen,  
 konsistenten materiellen Prüfungsmaßstab. insoweit hat es  
 sich im telekommunikations- sowie im energiesektor  
 bewährt, die entgelte sowohl für infrastruktur als auch für  
 serviceeinrichtungen am Maßstab der sog. Kosten der  
 effizienten Leistungsbereitstellung – gemessen an  
 Produktivitätsfortschritten – zu orientieren. Der regulie- 
 rungsbehörde sollte hier mit price-cap-regulierung, analy- 
 tischem Kostenmodell und einzelkostenanalyse ein breites  
 spektrum an Methoden zur Verfügung gestellt werden.

4.  Der Überprüfung der entgelte dient ein Monitoring der  
 Qualität von schienennetzen, serviceeinrichtungen und  
 Dienstleistungen. Für den intermodalen Wettbewerb auf  
 einem Netz bedarf es einer verlässlichen Quelle des schie- 
 nennetzes. regulierung, verstanden als Gewährleistung  
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 chancengleicher Wettbewerbsbedingungen, bedeutet inso- 
 weit also auch immer, dass für eine hinreichende Qualität  
 des einen Netzes gesorgt wird, auf dem der Wettbewerb  
 stattfinden soll. Vor diesem hintergrund bauen sicherheit- 
 liche betrachtung und regulatorisches Monitoring aufein- 
 ander auf. Während der sichere Zustand des schienen- 
 netzes unabdingbare Voraussetzung für das betreiben ist,  
 verlangt die intermodale Wettbewerbsfähigkeit ein Mehr:  
 eine verlässliche Qualität des schienennetzes. Damit ist  
 eine eigene Verantwortlichkeit der bundesnetzagentur im  
 bereich Monitoring dringend erforderlich.

Die Gesamtschau zeigt: ein erhebliches stück des Weges  
liegt noch vor uns. eisenbahnregulierung stellt sich wegen 
zahlreicher für den Verkehrsträger spezifischer besonder-
heiten als besondere herausforderung dar. Die bundesnetz-
agentur wird alles ihr Mögliche unternehmen, damit der 
Verkehrsträger schiene - nicht zuletzt wegen der hohen 
Umweltverträglichkeit - seine volkswirtschaftlichen aufgaben-
stellungen in der Zukunft und europaweit noch erfolgreicher 
als bislang erfüllen wird.
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aktuelle situation der Privatgüterwagen
Veröffentlichung in der DVZ-sonderbeilage
„Logistik auf der schiene“ vom 10.11.2007

Der Güterverkehr auf der schiene boomt. als Folge zeigen 
sich engpässe bei infrastruktur und Fahrzeugen. in europa 
gibt es zwar über 700.000 eisenbahnwaggons für die unter-
schiedlichsten Ladegüter. in bestimmten Marktsegmenten, 
zum beispiel in der stahlindustrie, fehlen jedoch Güterwagen, 
um alle Verladerwünsche befriedigen zu können. Knappheit 
herrscht auch bei Kesselwagen und gedeckten Güterwagen. 

bahnen und verladende Wirtschaft waren schon zu 
früheren Zeiten auf die ergänzung der bahneigenen Fahr-
zeugparks durch private Güterwagen angewiesen. Jetzt gilt 
dies in noch weit größerem Maße. Ohne private investitionen 
in rollendes Material wäre schienengüterverkehr im heutigen 
Umfang nicht möglich. Jeder dritte Güterwagen ist ein Privat-
güterwagen. allein in Deutschland sind über 60.000 privatei-
gene Waggons registriert. sie befinden sich zum größten teil 
im besitz von Vermietgesellschaften. 

Die privaten Wagenhalter erleben in den letzten Jahren 
eine tiefgreifende Veränderung der rahmenbedingungen für 
ihre geschäftlichen aktivitäten. Durch die europäische Libe-
ralisierung des eisenbahnmarktes hat sich für sie ein neues 
Umfeld ergeben. Früher mussten Privatgüterwagen rechtlich 
dem Wagenpark einer eisenbahn – in der regel einer staats-
bahn – zugewiesen (bei ihr „eingestellt“) sein.          
Für die Privatgüterwagen galten dann die Vorschriften –  
insbesondere die instandhaltungsregularien – der staats-
bahn, die auch alleiniger ansprechpartner des Wagenhalters 
in allen den Wagen betreffenden bahnspezifischen Fragen 
war. Dies hat sich fundamental geändert: Mit behördlicher 
Zulassung können private Güterwagen auf dem öffentlichen 

schienennetz verwendet werden, ohne bei einer bahn einge-
stellt und Gegenstand eines einstellungsvertrages zu sein. 

Die daraus resultierende größere Unabhängigkeit der 
privaten halter kommt dem freizügigen einsatz ihrer Wagen 
zugute. Für die Verwendung eines Güterwagens bei einer 
staatsbahn oder einer Privatbahn, einer inländischen oder 

ausländischen bahn gelten prinzipiell die gleichen rechtsbe-
dingungen und keine einstellungsvertraglichen restriktionen 
mehr. Das neue cOtiF (Übereinkommen über den interna-

tionalen eisenbahnverkehr), das am 1. Juli 2006 in Kraft 
getreten ist, enthält in seinem anhang D („cUV“) einheitliche 
rechtsvorschriften für Wagenverwendungsverträge. Parteien 
eines Wagenverwendungsvertrages sind der Wagenhalter und 

die bahn, die den Wagen als transportmittel verwendet. Um 
die gesetzlichen Vorgaben durch einheitliche bestimmungen 
zu ergänzen, schuf sich der bahnsektor nach langjährigen 
Verhandlungen der betroffenen Verbände ein mittlerweile all-
seits akzeptiertes bedingungswerk, den allgemeinen Vertrag 
für die Verwendung von Güterwagen („aVV“). Dem aVV als 
einem multilateralen Vertrag sind inzwischen weit über 500 
bahnen und halter mit insgesamt etwa 700.000 Wagen beige-
treten. Vom aVV kann zwar durch einzelabrede abgewichen 
werden; bahnen und halter sind aber gut beraten, von dieser 
Möglichkeit keinen oder nur äußerst sparsamen Gebrauch 
zu machen, um den durch den aVV bezweckten rationalisie-
rungseffekt nicht zu gefährden.

Der halter, auch wenn er kein eisenbahnverkehrsunterneh-
men ist, gewinnt im eisenbahnwesen zunehmend an bedeu-
tung. Diesem Umstand wird auch die europäische Union durch 
zusätzliche bestimmungen in ihren eisenbahnrichtlinien 
rechnung tragen. Neben seiner volkswirtschaftlichen Funkti-
on, den bedarf an Güterwagen, insbesondere spezialwagen, zu 
decken, hat der halter eine große Verantwortung im hinblick 
auf die sicherheit des Wagenmaterials. er allein ist nach au-
ßen für die instandhaltung seiner Fahrzeuge verantwortlich. 

Da die privaten Wagenhalter nicht mehr auf das instand-

haltungsregelwerk einer staatsbahn zugreifen können oder 
wollen, müssen sie sich ein eigenes schaffen. Dabei hilft 

ihnen die Vereinigung der Privatgüterwagen-interessenten 
(VPi), die mit dem technischen Know-how einiger Mitglieds-

firmen und auf der Grundlage des bisher für die deutschen 
Privatgüterwagen geltenden regelwerks der railion Deutsch-
land aG einen umfangreichen Leitfaden für die instandhal-

tung der üblichen Güterwagen-bauarten erstellt hat. Den Leit-
faden in Form einer cD-rOM können nicht nur Mitglieder der 
VPi, sondern auch Dritte erwerben. er soll demnächst auch in 
einer französischen Übersetzung verfügbar sein und in ganz 
europa zur anwendung kommen. Die Privatgüterwagenver-

bände Österreichs und der schweiz haben den VPi-instand-
haltungsleitfaden bereits übernommen. sie werden künftig 
zusammen mit anderen interessierten Kreisen, insbesondere 

bahnen und aufsichtsbehörden, die VPi bei der Fortentwick-
lung des Leitfadens unterstützen.    

Geändert hat sich auch die situation bei Unterwegsrepara-

turen an den von einer bahn verwendeten fremden Güterwa-
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gen. Der aVV verpflichtet halter und bahnen, Logistikcenter 
für die ersatzteilversorgung einzurichten. Darin kommt zum 
ausdruck, dass infolge der Liberalisierung des eisenbahn-
wesens die früher vom internationalen eisenbahnverband 
Uic vorgegebene standardisierung bestimmter tauschteile 
an bedeutung verliert. Neue Fahrzeuge müssen künftig zwar 
„technische spezifikationen für die interoperabilität (tsi)“ 
erfüllen. Die tsi lassen aber raum für unterschiedliche tech-
nische Lösungen und damit für innovationen – zulasten der 
tauschbarkeit der ersatzteile. im schadfall muss jeder halter 
selbst für die beistellung seiner ersatzteile sorgen. Viele 
Wagenhalter bauen sich deshalb zusätzlich zu den noch vor-
handenen Lagern der ehemaligen staatsbahnen ihre eigenen 
ersatzteillager mit eigenem standard auf. Oder sie bündeln 
die ersatzteilversorgung durch gemeinsame organisatorische 
Maßnahmen, wobei auch die bahnen einbezogen werden kön-
nen. Jedenfalls erfordert es jetzt noch größere anstrengungen 
als bisher schon, den Umfang der ersatzteiltransporte und die 
ausfallzeiten bei Unterwegsreparaturen zu minimieren. 

ein für die Wagenhalter mit erheblichen Unsicherheiten 
verbundenes Problem ist  der Güterwagenlärm. Die Umrü-
stung des vorhandenen Wagenparks mit geräuschmindernden 
Verbundstoffbremssohlen (K-sohlen) hat umweltpolitisch 
hohe Priorität, kostet aber allein für die in Deutschland regis-
trierten Waggons 600 Mio eUr.        Der bahnsektor kann eine 
solche finanzielle belastung nicht verkraften. er fordert daher 
die vollständige Finanzierung der Umrüstungskosten mit 
öffentlichen Mitteln. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass 
nach bisherigen erkenntnissen die Folgekosten für die umge-

rüsteten Wagen durch größeren Verschleiß der radsätze und 
die hohen K-sohlen-Preise erheblich steigen werden. Nach 
auffassung der VPi muss daher verstärkt die entwicklung 
der sogenannten LL-bremssohle vorangetrieben und gefördert 
werden. Diese bremssohle hat neben ihrem lärmmindernden 

effekt den Vorteil, dass kein umfassender Umbau der brems-
einrichtung erforderlich ist. Mit der LL-sohle ließe sich der 
Güterwagenlärm europaweit vergleichsweise kostengünstig 

bekämpfen. Leider gibt es noch keine zugelassene serienreife 
LL-sohle. auch bei der LL-sohle wird allerdings mit höheren 
Folgekosten für die Wageninstandhaltung gerechnet.

ein weiterer die halter belastender Unsicherheitsfaktor 
sind die von der eU beschlossenen technischen spezifikati-
onen für die interoperabilität (tsi), die trotz ihres richtigen 

ansatzes die europaweite Zulassung neuer Wagen voraus-
sichtlich komplizierter und aufwendiger machen werden. 

Die Güterwagenbranche geht für die nächsten Jahre von 
einem wachsenden Markt aus. Die Gründe für diesen Opti-
mismus liegen in der entwicklung des Güterverkehrs insge-
samt und der überproportional steigenden Nachfrage nach 
schienenverkehrsleistungen. bei der renaissance der schiene 
spielen die privaten Wagenhalter eine wichtige rolle. Durch 
die technische Qualität, die bedarfsgerechte ausstattung und 
minimierte Kosten ihrer Waggons tragen sie maßgeblich zur 
attraktivität der Güterbahn bei. Mit ihren freizügig einsetz-
baren Wagen fördern sie überdies den Wettbewerb zwischen 
den bahnen und bewirken auch dadurch eine Verbesserung 
der Leistungsangebote auf der schiene.  
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VPi-Jahresmitgliederversammlungen

Datum Ort VPI-Vorsitzender Gastvortrag Redner

13.06.1980 Köln Groote Gedanken zur Privatwagenpolitik der Deutschen 
Bundesbahn

Dr. Kastner, DB

12.06.1981 Mainz Groote Entwicklungstendenzen der Güterwagen-Technik  
der Deutschen Bundesbahn

Molle, DB

16.06.1982 Augsburg Groote Die Rechtsstellung der Privatgüterwagen Dr. Eiermann, DB

07.06.1983 Münster Groote Die Privatgüterwagen im internationalen Güter- 
tarifgeschehen

Käufer, DB

08.06.1984 Lübeck Groote Die europäischen Eisenbahnmagistralen
Geräuschemissionen von Schienenfahrzeugen
Technische Einheit im Eisenbahnwesen (TE)

Dr. Thiers, BMV
Ehrlich, BMV
Ehrlich, BMV

14.06.1985 Nürnberg Dr. Matthies Die Markstrategie der Deutschen Bundesbahn Klein, DB

13.06.1986 München Dr. Matthies Verkehrspolitik und Verkehrsrecht: Eine europäische 
Aufgabe

Dr. Basedow, Max-Planck-
Inst.

15.05.1987 Bonn Dr. Matthies Entwicklung des Gefahrguttransportrechts unter 
besonderer Berücksichtigung des Schienenverkehrs

Dr. Hole, BMV

10.06.1988 Hamburg Dr. Matthies Weiterentwicklung des Instandhaltungssystems für 
Güterwagen der Deutschen Bundesbahn

Molle, DB

16.06.1989 Würzburg Dr. Matthies Die Eisenbahn im europäischen Verkehrsmarkt Schmuck, BMV

08.06.1990 Bremen Janssen Privatgüterwagenpolitik und Chancen des EG-Binnen-
marktes

Reinhardt, BMV

14.06.1991 Braunschweig Janssen Die Entwicklung des Schienengüterverkehrs - Chance 
für den Privatgüterwagen

Wacker, DB/DR

12.06.1992 Heidelberg Vossen Entwicklungstendenzen im Wagenladungsverkehr  
der DB

Dr. Friedrich, DB/DR

18.06.1993 Dresden Vossen Die neue Bahn - Überleben im Wettbewerb Bußmeier, BMV

14.06.1994 Weimar Sikora Die Deutsche Bahn AG - auf dem Weg in eine  
neue Zukunft

Dr. Möller, DB AG

23.06.1995 Wiesbaden Sikora Die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüter- 
verkehrs - Situation und Perspektiven

Heinisch, DB AG

14.06.1996 Berlin Sikora Vorträge und Grußworte anlässlich der  
Jubiläumsveranstaltung „75 Jahre VPI“

Sikora, VTG, sowie div. 
Gastredner

5.4 seit 1980

Datum Ort VPI-Vorsitzender Gastvortrag Redner

13.06.1997 München Sikora Effizientes und kooperatives Güterwagen- 
management als Voraussetzung für eine  
Renaissance der Schiene 

Dr. Sinnecker, DB AG

19.06.1998 Köln Sikora Verbesserung der Wettbewerbsposition 
 des Schienengüterverkehrs

Dr. Hilker, DB Cargo AG

18.06.1999 Travemünde Sikora Hat der Schienengüterverkehr in Europa  
eine Zukunft?

Prof. Aberle, 
Uni Gießen

09.06.2000 Leipzig van Eeden Schienengüterverkehr in Europa Hilbrecht, EU-Kommission

08.06.2001 Düsseldorf van Eeden Durch Wettbewerb auf der Schiene zurück  
in die Erfolgsspur!  Die Bahnreform bedarf der  
zügigen Vollendung!

Fischer, Mitglied des 
Deutschen Bundestages

07.06.2002 Mannheim Baumgarten Mehr Verkehr auf der Schiene Dr. Malmström, 
DB Cargo AG   

13.06.2003 Magdeburg Hüllen Europäische Eisenbahnpolitik zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts

Stockmann, Mitglied des 
Europäischen Parlaments

04.06.2004 Hamburg Hüllen Die Rolle des Privatgüterwagens aus Sicht des 
Schienencarriers Railion

Bedeutung und Rolle des Privatgüterwagens  
aus Sicht eines privaten Eisenbahnverkehrs- 
unternehmens

Essling, 
Railion Deutschland AG

Raith, 
rail4chem 

10.06.2005 Bonn Hüllen Die Bedeutung einheitlicher Wagenverwendungsbe-
dingungen für den europäischen Schienengüterverkehr

Einstellungsvertrag heute – Verwendungsvertrag 
morgen: Die wesentlichen Unterschiede aus recht-
licher Sicht

Schwayer,  
GATX Rail Europe 

Dr. Leimgruber, CIT

09.06.2006 Bamberg Hüllen Aktuelles zur Bahnpolitik und zum Eisenbahnrecht 
aus der Sicht des Freistaats Bayern

Der Allgemeine Vertrag für die Verwendung von 
Güterwagen (AVV)

Beger,
Bayerisches Staats- 
ministerium für Wirt-
schaft, Infrastruktur, 

Verkehr und Technologie 

Lohmeyer, VTG AG

01.06.2007 Kassel Hüllen Die diskriminierungsfreie Nutzung der deutschen 
Eisenbahninfrastruktur: Theorie und Praxis

Prof. Dr. Otte,
Bundesnetzagentur
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Verzeichnis der VPi-Mitglieder
>>

1.  AIR LIQUIDE GMBH, Düsseldorf

2.  Alberdingk Boley GmbH, Krefeld

3.  ALSTOM LHB GmbH, Salzgitter

4. AlzChem Hart GmbH, Unterneukirchen

5. Angel Trains International,  London (GB)

6. APRIXON Information Services GmbH, Hamburg

7. ARETZ GmbH & Co., Krefeld

8. ARS Altmann AG Automobillogistik, Wolnzach

9. AStrans Waggon & Transport GmbH, Bottrop

10. ATIR-RAIL, Paris (F)

11. Augsburger Localbahn GmbH, Augsburg

12. BASF SE, Ludwigshafen

13. BHSW Burbacher Stahl- und Waggonbau GmbH, 
Saarbrücken-Burbach

14. Werner Briesemeister GmbH & Co. KG, Hamburg

15. BTT BahnTank Transport GmbH, Mainz

16. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Offenbach

17. BWR Waggonreparatur GmbH, Rastatt

18. CCR Call Center Rail GmbH, Duisburg

19. Chemion Logistik GmbH, Dormagen

20. ChemOil Logistics AG, Basel (CH)

21. CK PRORAIL AG, Basel (CH)

22. Clariant  Produkte (Deutschland) GmbH, Frankfurt/Main

23. cotac Europe GmbH, Schkopau

24. CTL Logistics GmbH, Düsseldorf

25. Deutsche BP Aktiengesellschaft, Bochum

26. Deutsche Transfesa GmbH, Kehl

27. DOW Olefinverbund GmbH, Schkopau

28. Drachen-Propangas GmbH, Frankfurt

29. ERMEWA GmbH, Berlin

30. Ernefa GmbH, Witten

31. ERR European Rail Rent GmbH, Duisburg

32. ESSO Deutschland GmbH, Hamburg

33. EVONIK Services GmbH, Frankfurt/Main

34. Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH, Wittenberg-Reinsdorf

35. FWB Fahrzeugwerk Brandenburg, Brandenburg

36. FWN GmbH Fahrzeugwerk Niedersachswerfen, Ellrich

37. GATX Rail Austria GmbH, Perchtoldsdorf (A)

38. GATX Rail Germany GmbH, Hamburg

39. GE Rail Services GmbH & Co. KG, Neu-Isenburg

40. Göhmann & Co. GmbH, Duisburg

41. Graaff Transportsysteme GmbH, Elze

42. Greenbrier Germany GmbH, Siegen

43. H&R Lube Blending GmbH, Salzbergen

44. Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf

45. Infracor GmbH, Marl

46. InfraLeuna GmbH, Leuna

47. Infraserv Logistics GmbH, Frankfurt

48. ITG Transportmittel GmbH, Syke-Barrien

49. Jungenthal-Waggon GmbH, Hannover

50. Franz Kaminski Augsburg GmbH, Augsburg

51. Franz Kaminski Waggonbau GmbH, Hameln

52. Fahrzeugfabrik F. Kiffe Söhne GmbH & Co, Münster

53. JOHS. KLINGER GmbH & Co. KG, Heide

54. KOMBIVERKEHR Deutsche Gesellschaft für kombinierten 
Güterverkehr mbH & Co KG, Bonn

55. Linde Aktiengesellschaft , Höllriegelskreuth

56. LOG Logistikgesellschaft Gleisbau mbH, Hannover

57. LOG-O-RAIL Gesellschaft für Schienenlogistik mbH, Moers

58. Lormafer S. A. , Creutzwald (F)

59. LRS Leipzig Rail Service GmbH, Leipzig

60. MÀV Vasjármü Kft., Szombathely (H)

61. WAGGONGESELLSCHAFT ROBERT METZGER & CO MBH, 
Stuttgart

62. JOSEF MEYER Waggon AG, Rheinfelden (CH)

63. Mosolf Automotive Railway GmbH (MAR), Kirchheim/Teck

64. NACCO GmbH, Hamburg

65. Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG, Neuss

66. Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG, 
Moers

67. Kurt Nitzer GmbH & Co. KG, Hamburg

68. Nordic Rail Service GmbH, Lübeck

69. Nuclear Cargo + Service GmbH, Hanau

70. On Rail Gesellschaft für Eisenbahnausrüstung und Zubehör  
mbH, Mettmann

71. ORV On Rail Gesellschaft für Vermietung und Verwaltung von 
Eisenbahnwaggons mbH, Moers

72. PETROCHEM Mineralöl-Handelsgesellschaft m.b.H., München

73. PVS Chemicals Germany GmbH, Kehlheim

74. R.B.S. Kirchweyhe Reinigen-Beschichten-Strahlen GmbH, 
Weyhe

75. Radsatzfabrik Ilsenburg GmbH, Ilsenburg

76. Rexwal Services S. A., Genf (CH)

77. SDH Ferroviaire S. A., St. Denis de l‘Hotel (F)

78. SEMA Aktiengesellschaft, Celle

79. Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg

80. SOGEEFER S.A., Hagondange Cedex (F)

81. SRS Süddeutsche Rail Service GmbH, Kaiserslautern

82. Stahlberg Roensch GmbH & Co. KG, Seevetal

83. SWS Süddeutsche Waggon Service GmbH, Oberhausen

84. TOTAL Deutschland GmbH, Berlin

85. TRANSGAZ SA, Corseaux (CH)

86. Transpetrol GmbH, Hamburg

87. TRANSWAGGON GmbH, Hamburg

88. TTG Tyczka Transport-Gesellschaft mbH, Geretsried

89. TÜV Rheinland InterTraffic GmbH, Köln

90. UKL iT & Logistik GmbH, Bad Driburg

91. VTG Aktiengesellschaft, Hamburg

92. Waggonbau Altenburg GmbH, Altenburg

93. WASCOSA AG, Zug (CH)

94. WBN Waggonbau Niesky GmbH, Niesky

95. Heinrich Wilhelm Waggonbau- und Vertriebs GmbH & Co. KG, 
Recklinghausen

96. WLS Waggon- und Lokreparatur-Service GmbH, Moers

97. WRS Westdeutsche Rail Service GmbH, Duisburg

98. ZELOS s.r.o., Trnava (SK)

99. ZOS Trnava a.s., Trnava (SK)

5.5 stand: 30. april 2008
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Abkürzung Vollbezeichnung (bei international: deutsche Übersetzung)

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz

AGGB Ausschuss Gefahrgutbeförderung beim BMVBS

APTU Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et concernant l‘adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au 
matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (Einheitliche Rechtsvorschriften für die Verbindlicherklärung technischer Normen und 
für die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Eisenbahnmaterial, das zur Verwendung im internationalen Verkehr bestimmt ist); Anhang 
F zum COTIF

ATMF Règles uniformes concernant l‘admission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international  (Einheitliche Rechtsvorschriften 
für die technische Zulassung von Eisenbahnmaterial, das zur Verwendung im internationalen Verkehr bestimmt ist); Anhang G zum COTIF

AVV Allgemeiner Vertrag für die Verwendung von Güterwagen

BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

CEN Comité Europeen de Normalisation (Europäisches Komitee für Normung)

CIM Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (Einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag über 
die internationale Eisenbahnbeförderung von Gütern); Anhang B zum COTIF

CIT Comité international des transports ferroviaires (Internationales Eisenbahntransportkomitee)

COTIF Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires  (Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr)

CUI Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire (Einheitliche Rechtsvorschriften für den 
Vertrag über die Nutzung der Infrastruktur im internationalen Eisenbahnverkehr); Anhang E zum COTIF

CUV Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (Einheitliche Rechtsvorschriften für Verträge über 
die Verwendung von Wagen im internationalen Eisenbahnverkehr); Anhang D zum COTIF

DG TREN Direction générale de l’énergie et des transports (Generaldirektion Verkehr und Energie der EU-Kommission)

DIN Deutsches Institut für Normung

EBA Eisenbahn-Bundesamt

EBNeuOG Eisenbahn-Neuordnungsgesetz

EBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen

ERA European Rail Agency (Europäische Eisenbahnagentur)

ERFA European Rail Freight Association (Europäischer Schienengüterverkehrsverband)

EU Europäische Union

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen

FSF Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (beim DIN)

GGVSE Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn

MWV Mineralölwirtschaftsverband

NA Tank Normenausschuss  Tankanlagen (beim DIN)

NE Nichtbundeseigene Eisenbahnen 

OTIF Organisation intergouvernementale pour les Transports internationaux Ferroviaire (Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen 
Eisenbahnverkehr)

RCA Rail Cargo Austria

RID Règlement concernant le Transport international Ferroviaire des marchandises dangereuses (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung 
gefährlicher Güter); Anhang C zum COTIF

RIV Regolamento Internazionale Veicoli  (Übereinkommen über den Austausch und die Benutzung von Güterwagen zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen)

SBB Schweizerische Bundesbahnen

SNCF Société Nationale des Chemins de Fer Français (Französische Staatsbahn)

TAF Telematikanwendungen für den Eisenbahngüterverkehr

TSI Technische Spezifikationen für die Interoperabilität

UBA Umweltbundesamt

UIC Union Internationale des Chemins de Fer (Internationaler Eisenbahnverband)

UIP Union Internationale des Wagons Privés (Internationale Privatgüterwagen-Union)

VCI Verband der Chemischen Industrie

VDB Verband der Bahnindustrie in Deutschland 

VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
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